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m Samstas, den 22. Februar «A?».
I ^»»„e^sntspreis:
î â die Stadt Solo-
-á »'îiurn:
ösldiährl. Fr. 4. 59.
^'«-ljährl.: Fr.?. 2b.

I Mco siir die ganze
Schweiz:'

,K."^n>r>.: Fr. b. —
MrlM.,: Fr. 2 90.
«"r das Aus laud Pr.

I bjahr franco:à «»»Z Deutschland' "Frankreich Fr. <i.

Schweizerische
Für Italien Fr. 5. 59.
Für Amerika Fr. 3. SV

Kinrückungsgebühr
1V Cts. die Pelitzeile
sl Sgr. ----- 3 Kr. für

Deutschland.)

Erscheint
jeden Samstag
IV2 Bogen stark.

Briefe und Gelder
franco.

^ Denkschrift des katholischen
Episkopats im Königr. Prenfzen

"î>er dfx neuesten Gesetzentwürfe ist denl
ê">gl. StaatSministerinm am I(). Jan.

vorgelegt worden. Nachdem die
î

rnkfchìjft zuerst die wesentlichen Rechte
^ katholischen Kirche in Preußen bespro-

1^, äußert sie sich über die neuen Ge-

Entwürfe nne folgt:
Der Gesetzentwurf über die Vorbildung

î. Anstellung der Geistlichen gebietet
Ostens einem jeden Theologen unter Strafe
^ Ausschusses von jedem geistlichen Amte

dreijährigen Besuch einer deutschen
I. ,'àersitgt und verbietet den Bischöfen

^.Anstellung eines Jeden, der fortan
'îfer Forderung nicht genügt hat. 'Kur
" bereits bestehenden Seminarien, die

Staat als theologische Lehranstalten
I.^kannt sind, soll den Angehörigen der
I Astenden Diözese das Studium gestattet,

I./". Andern aber verboten sein — eine

I°sschsige AnSnahmsbestimmnng zum Nach-
I„, dieser kirchlichen Lehranstalten, die

^ Nothbehclf in den engsten
I Franken geduldet werden!

I. ^vdann wird unter gleicher Strafe von
1^ Theologen nicht bloß, wie von allen
I.Mere» Studenten ein MatnritätSeramen,
Ilj!?^rn eine Prüfung über philologische,

l yrische und philosophische Fächer nach

^aandenem UniversttätS-Triennium gefor-
I A, was in keiner andern Fakultät vor-
I Grieben ist. Sowohl diese überaus

üb ^ AnSnahmsbestimmnng, als auch
krhaupt daö Uuiversitätö-Triennium hat

J^stesprochx,,^. Mußen nicht so sehr den

den Theologen in den genannten
lächern Kenntnisse zu vermitteln, als viel-

I -
^>s ihre Gesinnung und Grundsätze

Afluß z,, üben. „Nationale Erziehung"
da! verlangt und dabei behauptet,

>.
° ^ine kirchliche Erziehung anti-nationale

lÄV ^uti-patriotische Gesinnung erzenge.
ss>^ ^'Asen diese stetö wiederkehrende Be-
s^'ssdigung immer aus's Neue mit Ent-

eit zurück. Wir, die Bischöfe,

unser glaubenötreuer KleruS und die gläu-
bigen Katholiken aller Stände stehen Nie-
manden nach in der Pflichttreue gegen

König und Staat und in aufrichtiger
Liebe zum Vaterlande. Die Erziehung,
die unsere Theologen zu guten Priestern
und treuen Dienern ihrer Kirche macht,

macht sie auch zu treuen und gewissen-

haften Unterthanen der weltlichen Obrigkeit.

Dagegen haben wir leider Grund zu
fürchten, daß der Ausdruck: „nationale
Erziehung" eigentlich eine »»katholische

Erziehung bedeute, und daß dieselbe den

Zweck habe, den Kandidaten des geistlichen
Staildes »»kirchliche Gesinnungen und

Anschauungen, wenn möglich, beizubringen.

Hat man ja von einem, wie man zu
sagen beliebt, ultramontane» Geiste ge-

redet, der im KleruS überhand genommen
habe und den man durch die „nationale
Erziehung" bckämpsen müsse. Allein der

Geist, der unsern KleruS im Glauben
und in kirchlicher Treue erhalten hat, ist

nicht ein ihm künstlich angethaner Partei-
geist, sondern eS ist der reine und unver-
fälschte Geist des katholischen Glaubens,
es ist der sich stets gleichbleibende Geist
der gesammtcn katholischen Kirche, es ist

der von den Vätern seit unvordenklichen

Zeiten ererbte Geist unseres katholischen

Volkes, es ist der Geist, den sie aus dem

väterlichen Hanse mitgebracht haben und

fort nnv fort mitbringen. Wenn daher

dieser Geist in ihnen durch die „nationale
Erziehung" geschwächt, verändert, gefälscht

und erstickt werden sollte, dann müßten
wir eine offene, ja eine blutige Verfolgung
einer solchen „nationalen Erziehung" un-
bedingt vorziehen. Sie wäre eine fortge-
setzte Verführung der zum geistlichen Stande
berufenen Jünglinge zum Abfall von ihrem
pricsterlichen Berufe, ja von ihrem katho-

lischen Glauben.

WaS die Bestimmungen deö Gescheut-

Wurfes über die Ghmuasial-Studien, über

Knaben-Konvikte und Kuaben-Seminarien

betrifft, so haben wir bereits bemerkt, daß

die Kirche auf letztere ein positives und

natürliches Recht hat. In der ganzen ka-

tholischen Welt bestehen den Gesetzen der

Kirche gemäß fast überall solche oder ähn-
lichc Anstalten: In Deutschland haben sich

die Bischöfe meistens darauf beschränkt,

bloße Konvikte einzurichten, deren Zöglinge
die StaatSghmnasien besuchen, und wo sie

Mittelschulen errichteten, haben sie diesel-
ben mit Zustimmung der Staatsbehörden
und den allgemeinen Anforderungen des

bestehenden öffentlichen UnterrichtS-Wesens
entsprechend eingerichtet. Die Zöglinge
sowohl dieser kirchlichen Lehranstalten als
der bloßen Konvikte haben sich stets nach
den übereinstimmenden Zeugnissen der kirch-
lichen sowohl als der Staatsbehörden durch
Kenntnisse und sittliche Haltung ausge-
zeichnet, sie haben die vom Staate vorge-
schriebenen Prüfungen gut bestanden und
vielfach die besten Noten erhalten.

Nun sollen diese Anstalten verboten und
ausö Auösterben gesetzt werden; auch hier
ist eS einzig die Gesinnung dieser Knaben
und Jünglinge, d. h. ihr religiöser Geist
und die Liebe zu ihrer Kirche^, die einen

Borwurf gegen sie bildet.

Diese Konvikte und Lehranstalten sind

für viele Kinder unserer christlichen Fa-
milicn, zumal auf dem Lande das einzige

Mittel, um dem innigsten Wunsche ihres
Herzens und dem ausgesprochenen Berufe
zum Studium und zum geistlichen Stande
zu genügen. Ohne sie müßten sie vielfach
auf das Studium verzichten, oder was
noch schlimmer ist, fern vom elterlichen
Hause und in den ungünstigsten äußeren
Verhältnissen in Religion und Tugend
Schaden nehmen und mitunter ganz zu
Grunde gehen. Für die Kirche aber sind

diese Anstalten ein vorzügliches Mittel,
um würdige Geistliche in genügender An-
zahl zu erhalten. Dieselben unterdrücken

heißt daher den geistlichen Stand verwüsten
und die Kirche und daS katholische Volk
in ihrem heiligsten Interessen tief beschä-

digen.

Und welche Unbilligkeit! unter dem un-
wahren und beleidigenden Vorwurf, daß

durch die Erziehung in den Konvikte»
Geist, Charakter und Patriotismus be-1
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schädigt würde, verbietet man der katho-

tischen Kirche dasjenige, was ans allen

andern Gebieten erlaubt ist und für nütz-

sich und zweckmäßig erachtet wird. Der

Staat bildet seine Offiziere von srühester

Jugend an in Kadettenhäusern; Pensionate

jeglicher Art und für alle BerufSzweige

bestehen frei; nur der Kirche und den

Katholiken will man es verwehren, Pen-

sionate für Kinder katholischer Familie»

und Zöglinge deö geistlichen Standes, die

solcher Anstalten mehr alö alle Anderen

bedürfen, zu haben und zu behalten.

Bezüglich der Gcsetzentwüi fe über die

Ausübung der kirchlichen Straf nnd Diö
ziplincngewalt wollen wir nur folgendes
bemerken e as Urrccbt jeoer Gesellschaft,

ohne welches fie ihre eigene Eristenz nicht

behaupten kann, ist das Rech,, Mitglieder
auS ihrer Mitte auszuschließen, die sich

den Geletzen der Gesellschaft nicht fügen

und auf die Untergrabung derselben hin-
arbeiten.

Die katholische Kircbe, deren Geist ein

Geist der Liebe und Milde ist, macht von

diesem Mittel nur einen äußerst seltenen

Gebrauch, nur zur Besserung des Be-

treffenden, und nur wo eine unabweiSliche

Pflicht gegen die Gesammtheit sie dazu

nöthigt. Aber wo eine solche Pflicht vor-

liegt ^ da muß sie auch davon Gebrauch

machen und kann es nicht unterlassen,,

ohne sich selbst zn zerstören. Namentlich

also, wenn ein Priester und Lehrer der

katholischen Religion vom kath. Glauben

alnällt, der kirchlichen Autorität den Ge-

horsanl aufkündigt, zn einem Bekämpfer

des Glaubens und einem Verächter der

Kirche wird, dann muß sie einen solchen

nicht bloß von allen geistlichen Aemtern,

sondern auch von der Gemeinschaft der

Kirche selbst ausschließen.

Wir müssen demnach auf daS Feier-

lichste Protest erheben gegen jede Be-

schränkung und Vereitelung der kirchlichen

Disziplinargewalt. Nichts wird uns ab-

halten können, die Reinheit deö Glaubens,

den Bestand nnd die Verfassung der Kirche

durch die von den kirchlichen Gesetzen vor-

geschriebenen Mittel zu vertheidigen und

aufrecht zu erhalten.

Wie der Entwurf zwar den Allsschluß

von der Knch.maemeinsckast gestatten, aber

die Veröffentlichung desselben verbieten

kann, ist uns unfaßbar. Besteht ja der

Hauptzweck der Erkommnnikation gerade

darin, das öffentliche Interesse der Kirchen,

gemeinschaft gegen die Angriffe und Ver-

gehen Einzelner zn wahren.

Mit Uebergehung einer Reihe anderer

Punkte heben wir noch einige Besinn-

mungen hervor, welche, wie es scheint,

den Zweck haben sollen, den Klernö gegen
die Gewalt der Bischöfe zu schützen.

Dahin gehört die Bestimmung, daß
kein Geistlicher »»gehört und ohne Be-
obachtung der rechtmäßigen Form llisoip-
lirmritsi' bestraft werden könne; daß keiner

länger als drei Monate in en er Deine-
riten-Anstalt dürfe untergebracht werden;
daß dazu überall die Beaufsichtigung oder

Kenntnißnahme der weltlichen Behörde
nothwendeg sei. Ganz besonders aber ge-

höri hierher die Appellation von kirchlichen

Richterspiüchcn a» den Staat, desgleichen

auch die Aufhebung der sogenannten Sue-
cursal Pfaneu als solcher auf dem linken

Rheinufer und das Verbot der Amovi-
bilitat.

Wir haben die Gewißheit, daß der ge-

stimmte katholische Klerus den Urhebern
deö Gesetzentwurfes sür Alles dieses nicht
den geringsten Dank wissen wird. Er
weiß wohl, daß die Bischöfe sich bei der

Besetzung und Mutation von Stellen ge-

wissenhast an die Pflichten ihres Amtes
und an die Vorschriften des kanonischen

Rechtes, das die Rechte und Interessen der

Geistlichen auf das Sorgfältigste wahrt,
jederzeit halten nnd auch bei den durch die

französische Gesetzgebung eingeführten Suc-
cursalen die kanonischen Grundsätze gehörig
berücksichtigen.

Was aber die Uebung der DiSziplinar-
gewalt betrifft, so kommen Fälle, wo sie

nothwendig wäre, bei unserem würdigen
und vortrefflichen Klerus nur äußerst sel-

ten vor. Wenn jedoch ein Geistlicher einen

Fehler begangen hat, dann wird ihm jede

Einmischung der weltlichen Obrigkeit weit
schmerzlicher sein, als die gerechte und
milde Büßung, welche sein Bischof ihm
auferlegt.

Die Appellation vom kirchlichen Gericht
an ein weltliches ist eine Zerstörung der

Selbstständigkeit der Kirche, eineAufhebung
des Unterschiedes der Grenzen' zwischen
Staat und Kirche, und sind daher die

Bischöfe gänzlich außer Stande, eine solche

Appellation als statthaft und giltig anzu-
erkennen und an den Verboten derselben

durch die allgemeinen Kircbengesetze das
Mindeste zn ändern. Auch hier sind wir
übrigens gewiß, daß kein Geistlicher, der
nicht am Glauben nnd s.inem Berufe
Schiffbrnch gelitten, jemals von diesem

Mittel Gebrauch machen, oder sich die

Offiziell Appcllalion seitens der weltlichen
Behörde gesatlen assn wird.

Während der Gesetzentwurf daS Ivesent-
liche Recht der Kirche, durch Erkommuni-
katio», Suspension, Amtsentsetznng und

überhaupt durch Uebung der Disziplin ihre
Reinheit zu bewahren mehr nnd mehr zn
vereiteln sucht, schreibt er dagegen dem

Staate ein weitgehendes Recht der Am

entsetzung über die Geistlichen, die Bum

eingeschlossen, zu. Allein, so lstw'v

Kirche nicht Diejenigen begünstigt, bn-s'

eines Verbrechens gegen die bürgen' l

und staatliche Ordnung schuldig
ebenso gewiß steht dem Staate Pê ^
nimmer daö Recht zu, wesentlich kirch '

Strafen zu verhängen und von Aew "
zn entsetzen, die den Betreffenden m l

durch den Staat, sondern durch die K"
übertrage» sind.

Nach dem Gesetzentwurf soll ein

gerichtshof für kirchliche Sachen "'MO
werden. Wir können ein sür ê
eine solche Kompetenz desselben nicht

kennen und darin nur einen Schutt
blicken, um die, kraft göttlicher bAnsttz''

sreie nnd unabhängige katholische K«^ ^

in eine unkatholische StaatSkirche "MS

wandeln. Sollte man deshalb uns st

vor diesen oder einen andern S>aa »

richtshof stellen, so hoffen wir von

göttlichen Gnade, daß nnS die Kraft "

fehlen werde, vor demselben ebenso st"

haft Zeugniß sür nnsern Glauben a H

legen, und auch daö Härteste ftE bft v >

heit der Kirche so freudig zu dulde«/

unzählige unserer Vorfahren nnd M't '

der im bischöflichen Amte in vergang"

Zeiten uns das Beispiel hinterlassen G

Zum Schluß müssen wir auf das Al

nachdrücklichste gegen die Bestimmung
Entwurfes, daß die Disziplinargewalt
von inländischen geistlichen Behörden
werden könne, feierliche Verwahrung "

.legen, insofern dadurch die oberste G"
diktion des Oberhauptes der Kirche bee

trächligt wird.

Im Frieden zwischen Staat u»d K>'^
beruht das Heil Beider und der gesam'"

Gesellschaft. Die Bischöfe, der Kl"
und daö katholische Volk sind nicht st""

und reichsfeindlich, sie sind nicht «"duldst^
nicht ungerecht und gehässig gegen

«>'

Konfessionen. Sie verlangen nichts '

licher, alö mit allen in Frieden zn ^

Nur Eines fordern sie, daß man st" '
^

ihrem Glauben, von dessen Wal»he>

Göttlicbkeil sie > urcbdrnngen sind, "
^

uns sicker leben lasse, saß man die >

grilcit ihrer Religion und Küche ""d

Freiheit ihreS Gewissens nicht
und si sino iest enticklosse», diese ^'echtmäßige Freiheit und auch das kleM

ihrer kirchlichen Rechte unerschrocken xs

standhaft durch alle rechtmäßigen
-st

zu vertheidigen.

Aus innerster Seele aber müssen

im Interesse des Staates sowohl est à
Kirche die Lenker des Staates n"d

welche auf StaatS-Angelegeuheiten E"

haben, bitten und beschwören, von
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hat âge, den man eingeschlagen

W ^^ckzntreten, der katholischen Kirche

H
lhren nach vielen Millionen zählenden

Königreich Prenßen nnd im
iiche's^" ^^ch>! den Frieden der Rechts-

llià ^ der allgemeinen Freiheit zn-
Gegeben nnd nnö nickt zwangsweise

à ^?."^"legcn, deren Beobachtung für
beick î^wf nnvereinbar mit den von ihm
so>/s^"e» Amispflichten und sür ihn

ieden flìr jeden Priester nnd für

à.. Koliken mit dem Gewissen in

Wv?r^"ch, moralisch unmöglich ist, deren

w Online Durchführung aber namenloses

»»d
^ ^der unser treueö katholisches Volk

geliebtes Vaterland bringen

^ Domkapitel der Diözese St.

nit
Galleu

Hunden den Kochivmdigsteil
Kerrn Aischof von Ansel,

^chwürdi
G

Vvürdigster Bischof!
^diger Kicrr!

îugesjchto
oer schlugen Beoiängnisse,

gh,,, Sja die Ilnc'ic anvew
ü>tr

Diözese bcieingcb.ocbcn sind, füb-
"N

^

'lifst.

aufzusprechen. Der mit den Be-

H
^isen

der Diözesankonfercnz eröffnete

^U' uno genmng n, Flineu umeren
^ schmerz und unsere innigste Theil-

'«»! lft ein überaus ernster, und
sìch die Gewaltthaten, zu welchen

^ Gegner fortreißen kann, und die

»Nj>
^Ache er den treuen Priestern

t>»n
^üubigen auferlegen wird, noch nicht

^ berechnen. Aber gleichwohl

h»
^îe sammt der Ihnen anvertrau-

Hee >'de mit ruhiger Zuversicht den

»Ut>

^udeu Ereignissen entgegenschanen.
Gott

und die Kirche, Ihr Gewissen
keiner Zeit auch die unparteiische Ge-

^ ^ werden Ihnen das Zeugniß geben,

r ^ie bischöflichen AmtShand-

welche dem AuSbruch des Kam-

U»r Veranlassung dienen mußten,

^ k!Uhg„ h^ben, was Sie als Bischof

^»^îhviischeu Kirche zu thun im Ge-

^i« -r
^^stichtet waren, Welches auch

ì>ie ^^en dieses Kampfes sein mögen,

^uulwortung hiesür fällt jenen zn,

heraufbeschworen hatten,

""u ausgcbrochene Kampf mußte
uls ein unvermeidlicher angesehen

werden. Der katholischen Kirche gegen-

über ist eine Macht groß geworden, welche

seit Jahrzehnten unausgesetzte Angriffe auf

kirchliche Rechte nnd Stiftungen sich er-

laubte. Diese kirchenfeindliche Macht ist

mir ihren Angriffen allmälig den Funda-

menten der Kirche selber näher gerückt

nnd hat den kühnen Plan gesaßt, die

Verfassung und die Eristcuz der Kirche

selber in Frage zu stellen. Geblendet

durch ihre bisherigen Erfolge wähnt sie,

ohne viele Schwierigkeiten die Lehrautori-
tät der Kirche nnd die bischöfliche Gerichts-

barkeit maßregeln und den ganzen Van
der Kirchenverfassung in Trümmer wer-

fen zn können, um dann die übernatür-

lichc nnd göttliche Religion deö Christen-

thums zn ersetzen durch die sogenannte

Religion der Humanität. Diesen Wahn

zu heilen, ist die schwere Aufgabe/ vor

welcher gegenwärtig die katholische Kirche

stebt. Ein großer Theil unseres Geschlech-

tes weiß nicht mehr, was Gamben heißt

und was katholische Glaubeuolreue ver-

mag. Die Belehniug muß ihm geboten

werben in der uneruchttnerliweu Festigkeit

und Treue der Bischöfe, Priester und

Gläubigen der katholischen Kirche. Der
moderne Staat hat keine» Raum mehr

für das mit göttlicher Autorität anSge-

stattete Lehramt und für die auf ihrem

Gebiete selbstständige Kirche, Die Kirche

muß diesen Boden wie in frühern Zeiten
wieder erkaufen mit den Leiden und

Opfern ihrer Hirten und Gläubigen, Ohne

daß sie je vergessen werden, dem Kaiser

zu geben, was tes Kaisers ist, werden sie

für das Recht und die Freiheit der Kirche

den Kaufpreis ihrer Leide» zahlen, bis
die irdische Gewalt denselben hoch genug

finden wird,
DieS ist das schwere Tagewerk der

katholischen Christenheit in der nächsten

Zukunft, und der himmlische Hausvater

hat Ihnen und Ihrer Heerde die Ehre

erwiesen, Sie gleich in der ersten Tageö-

stunde an die Arbeit zn rufen, Sie folg-
ten dem Rufe mit jener Pflichttreue, durch

die Sie würdig jenen gefeierten Bischö

sen angereiht werden, welche vor Ihnen
den gleichen Kampf zn kämpfen hatten,
nnd eS ist tröstlich nnd erhebend zu sehen,

mit welcher Treue nnd Entschlossenheit

die Priester und Gläubigen der Diözese

sich an Kirche und Bischof anschließen

nnd die Berechnungen der Gegner zn

Schanoen zu machen.

Sollte dies auch erst der Anfang der

Wehen (Marc. 18, 8.) sein, so werden

die Bedrängnisse, wie bisher immer, der

Kirche nur zum Heile dienen, indem sie

den Glauben wecken, die verborgene Le-

benSkraft der Kirche herausfordern nnd

schließlich den Wahlspruch unseres heiligen

LandesvaterS Gallus auf's Neue bewäh-

reu: „Wenn Gott mit nnö ist, wer ist

wider unS?

Wir werden inzwischen nach dem Bei-

spiele der ersten Christen mit unseren Ge-

beten nnd Segenswünschen die in den

Kampf Gerufeneu begleiten, weil wir Be-

kenner eines Glaubens, Glieder einer

Kirche sind und ihr Kampf unser Kampf,

ihr Sieg unser Sieg ist,

Gcuehmigen Sie, Hocbwürdigster Hdrr

Bischof! die nochmalige Versicherung un-

lerer innigsten Theilna nne und ausgezeich-

netcr Hochachtung,

Im Namen des b, St. Gallischen

Domkapilelö:
Der Domdekan:

Aug. Eggcr,
Der Kanzler des Kapitels:

I. B. Eisenring,
Canon, und Negenö.

Woher und wohin?

oder die licscrn Gründe nnd Motive
der Mjcsitnltonscecnj-DcschUljsc

Wir haben die Beschlüsse der sog, Diö-

zesankouferenz vom 29, Januar und ihre

Motive mitgetheilt urd die sie begleitende

Proklamation an daö katholische Volk der

Diözesankantonc beleuchtet. Andere ge-

siunungSverwandte Blätter: Daö „Vater-

land" (Nr. 84), das „Echo vom Jura",
der „Soloth.-Anzeiger" haben sie ebeickalls

einer einläßlicheren Kritik unterstellt, und

die Hohlheit und Grundlosigkeit, die schnö e

Willkür nnd Gewaltthätigkeit jeuer B e -

schlösse, den ungeheuern Widerspruch

ihrer unwahren nnd kleinlichten Anklagen

gegen den Hochwst. Bischof von Basel nnd

gegenüber den Uebergriffen und RechtSver-

leUnnaen der betreffenden Kautonörcaie-
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rnngen selbst hervorgehoben. Das Phrasen-

geklingel und die erbärmliche Heuchelei

der P r o kla m ativn ist nach Verdienen

gegeißelt und dieses elende Aktenstück als

eine Schmach für die Urheber und für

die, welche man damit zu bethören wähnte,

bezeichnet worden. In der Sprache alt-

schweizerischen Rechtssinnes und heiliger

Entrüstung hat namentlich auch das Nid-

waldner Wochenblatt (Nr. 6.) den Ge-

waltakt an Bischof Eugenius, „den bru-

taten Eingriff in die Rechte des Gewissens

und der Ueberzeugung" gezeichnet. DaS

ist der erste Ausdruck des beleidigten Ehr-

und NechtlichkeitSgefühles; aber es darf

nicht dabei bleiben: die Kritik des ringe-

heuerlichen Staatsstreiches muß

fortgesetzt, er muß noch schärfer, allseitiger,

gründlicher besprochen werden, als es bis-

her geschehen konnte. Einen edlen und

kräftigen Anfang hat der Hochwst. Bischof

selbst in seiner Prot e st a t i o n ö s chr i st

gemacht; wir hoffen, daß noch andere

scharfe und gewandte Federn die Beur-

theilung jener Aktenstücke und deS ganzen

Verfahrens der fünf antiklerikalen Regie-

rungen, namentlich der bereits erfolg

ten Erekutionsbeschlüsse fortsetzen, und die

moralische Vernichtung der mit trügerischen

Phrasen sich aufputzenden Willkürherrschast

bis zu Ende führen werden. Laien und

Geistliche sollten sich hiezu vereinen; ja,

wir dürfen wohl sagen: es wäre eine

würdige Aufgabe auch protestantischer
Juristen, ein unparteiisches, wohlerwogenes

Rechtsgutachten darüber abzugeben, damit

im Ausland und in der Zukunft nicht

gefragt werde: ob denn Vorurtheil, Par-

teigeist und persönliche Eingenommenheit

im Schweizerland so stark gewaltet, daß

eine solche flagrante Ueberschreituug der

rechtlichen Befugnisse von Seite der Staats-

gewalt, ein solcher Gewissenszwang gegen-

über von Volk und Priesterschaft im Jahr-

hundert der Humanität und Bildung sich

nicht vor der allgemeinsten Verwerfung

zurückziehen mußte. Sollten wir uns hie-

rin ganz täuschen? Sollte es in der

Schweiz keinen G e rla ch geben, sondern

nur Gesinnuugsverwandte jener Reptilien

(wie der N. freien Presse, der Nordd.

Allgem.- und Spener-Zeitung), die dem

Unrecht „bis an die Alpen hin" Beifall

zujubeln, und jene Nationalservilen, welche

der Gewalt das Befohlene willig „appor-
tireu" Leider hat es bisher den Schein.

Die radikalen Blätter insgesammt haben

ein Freudengeschrei über die Beschlüsse vom

29. Jan. erhoben und zu weiterm Bor-

gehen ermuntert, am widerwärtigsten und

giftigsten die N. Zürcher-Ztg., vergleiche

u. A. den Leitartikel des Nr. 7 t und den

noch gemeinern in Nr. 85 (Corresp. aus

der Bundesstadt, wider Tit. Bischof Lachat.")

Jedoch wir verzagen noch nicht und hoffen,

auch unter unsern getrennten Glaubens-

brüdern Männer des Rechtes und höherer

Einsicht auftreten zu sehen, welche diese

unselige Willkür mit ihren schwernachthei-

ligen Folgen zurückweisen.

Werden aber gute Gründe, Abmah-

nungen und Warnungen hier etwas aus-

richten? Bei den Männern, die den Kampf

erhoben haben, und bei ihren leidenschaft-

lichen Gesinnungsverwandten nicht. Zehn-

m.al widerlegt und zurückgeworfen, wachsen

die schlechten Gründe und RechtSverdre-

hungen wieder nach, wie abgestutzte Dorne».

Im deutschen Reichstage und in dem

preußischen Abgeordnetenhanse traten gegen

die Willkürmaßregeln und die alles Recht

der Katholiken, selbst der protestantischen

Kirche gefährdenden Gesetzesvvrschläge des

Ministeriums die ausgezeichnetsten Redner

verschiedener Parteien auf. Ihnen blieb

die Ehre des moralischen Sieges, der

materielle Erfolg war ans Seite der Ge-

walt. Was gelten dieser die Ehre einer

gerechten, unparteiischen Staatslenkung,
die Achtung der Verträge, der Frieden und

das Wohl eines auö zwei großen Kon-

fessionen zusammengesetzten Reiches? Nicht
einmal die materielle Noth des Volkes und

die furchtbar anwachsende Macht einer da-

durch zur Verzweiflung und Gewaltthat

getriebenen Volksverschwörung wurde berück-

sichtigt. Alles half nichts. Die Lenker

können nicht anders. Eine entsetzliche,

dämonische Macht treibt sie vorwärts.

Wir erkennen diese Macht und können

*) So hat sie mit der ersten Nummer dieses

Jahrgangs cmgesangen und wird ohne Zweifel

fortfahren, so lang der würdige Zögling Kel-

lecs an der Spitze steht. Nochmals wieder-

holen wir: kein Katholik, der seine Kirche und

seine eigene Ehre liebt, kann solch ein Blatt
halten, welches' die Zuschritt von Atban
Stolz an daS Schweizervolk eine „Schand-

that" nennt.

sie mit moralischer G e wißheî ^

bezeichnen. Es ist der Abfall v»w

Christenthum, daS entschiedene
Aus'

geben einer Offenbarung GotteS an du

Menschheit, einer höhern, göttlich^'
Wahrheit, sittlichen und rechtlichen

nnng, eineS heiligen Gesetzes, dem sich ^ ^

in Ehrfurcht und Gehorsam des Gewisse

beugen müssen. Die OffenbarnngSgeschê-

die Bibel, ist ihnen eine Sammlung ^
alten Sagen und Dichtungen"), Christi

— wenn es einen gegeben hat ^ ^
bloßer Mensch wie wir, nur geistig hoch'

begabt und sittlich hochstehend. An i>U

Stelle des göttlichen Gesetzes, des
>>>

Christus menschgewordencn Gottes un

seiner Kirche, in welcher er lehrend,

lösend, heiligend durch die Jahrhnnd^
über die ganze Erde hinwandelt und f^' '

wirkt, tritt der Mensch und sein Aîià

und was e r will und gebietet, das >!

Recht und Gesetz, einziges, ausschließlich^

Auf dieser breitesten Basis erba^

sich fortan Staat, Kirche, Gefeilscht '

Familie, Einzelleben. Nur das ist

nicht ausgemacht, ob die breiteste

die Armee sei mit ihrem „Kriegsheld

an der Spitze, oder das Schauspielhaus

wohin die Wähler ihre Ahgeord»^

schicken und wo Fürst und Minister u"

Kammer mit einander Komödie spie^'
deu

und goldene oder eiserne Drähte von

Coulissen ans Alles leiten, oder ob ^

die Volksversammlung sei, welche zu

was Andere schon vorher ausgemacht t

ben, ja sagen kann. Sei es in dieser o
^

jener Form, immerhin ist nach diesem

steme Alles nur Menschenwll '

einen Glauben an Gott und seine Ku i '

ein höheres, heiliges Sittengesetz,

tastbare, gottgesetzte Rechte und ÖrdM^
in Familie und Staat gibt es nicht M^
Das ist aufgegeben; nicht

geben allein, es wird bekämpft, 6

erst durch Zweifel und Schmähung,
^

^

untergraben durch Entchristlichnng der lv

milie und der Schule, durch Hemnud

und Ausschließung des kirchlichen Einfluß ^

endlich zu Boden geschlagen durch ê
Gewalt und Unterdrückung. Die
stör u n g der k a t h o l i s ch en K>r t

«
der

Ueber die „assyrischen Geheimnisse

N. Zürcher-Ztg. später ein Wörtche».
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^ der offen ausgesprochene
êtzte Zweck dieses Systems.
^ „Nationalkirche" und vollends gar
^ Äwitterding deS AltkathvliziSmuö sind

^ UebergangSstnfen dazu, Bauhütten
^ Hvlzschöpfe, die man abbricht, wenn sie
>htî!^ vorübergehenden Zweck erreicht haben,

dieser Abfall von einer göttlichen Ord-
"l! und der Offenbarung GotteS in
dllstus, dieses verruchte S y st e m

^^taatsallgewaltnnd bloß mensch-

^r Wickkür ist auch in unser schmelze-

^ches Baterland eingedrungen, greift die

^
^ bewahrte Grundlage unseres Staats-

nißt daö Kreuz anS unserem
"bpen und hängt es zum Spott einem

^ubthier an den Hals. Unser Recht

^ unsere kirchliche und staatliche Ber-

will mau unS au der Spitze der

Annette darreichen, und der Landvogt
Zünftig die Kanzel besteigen und uns

à, was wir zu glauben und zu thun
stìbeu. Das ist von alle» Einsichtigen

^llst schon in seinen Anfängen erkannt

^ in seiner Entwicklung genau beobachtet,

^ ìst zur moralischen Gewiß-
geworden. In der Proklamation

^ den Beschlüssen der sogen. Diozesan-
°^renz des BisthumS Basel und in den

^sprechenden Erekutivmaßregelu der resp,

gerungen ist es nun in vielen Punkten

^ juridischer Gewißheit her-
^treten. Zählen wir einzelne ans.

(Schluß folgt.)

Bisthmn Genf.

^ Zur Krieiltirung der AechtsfriM.

^
hie und da, selbst in konservativen

.^sen der deutschen Schweiz, Mißver-
ândnisst über den Genfer Kirchenstreit
^ien, so wollen wir vorerst die recht-

stye» Grundlagen zur Orientirnng fest-
lallen.

î- Das Rechtsverhältniß zwischen Kirche

Staat im Kanton Genf ist ein

st e n t h ü mliche S tvelcheö mit

Wenigen anderer Kantone, namentlich

deutschen Schweiz, nichts Gemein-
'östliches hat.

^ Wenn es sich daher um Beurthei-
^'st des Genfer-Kirchenstreitö handelt, so

»dd

muß dieselbe vom Standpunkt des K a n-

tons Genf und nicht vom Stand-

Punkt z. B. des Kantons Luzern oder

Freiburg ausgehen.

3. Die Grundlagen der rechtlichen

Stellung der katholischen Kirche im Kan-
ton Gens sind folgende:

n) Als Anno 1815 der Kanton Genf

durch die Annerion der katholischen Ge-

meinden Savoyens und Frankreichs gebil-
det wurde, da erfolgte diese Annerion nur
unter dem ausdrücklichen staatsverträglich

festgesetzten Vorbehalt, daß die bisherigen

kirchlichen Verhältnisse und Rechte der

Katholiken im neuen Kanton Geist nn-
verändert bleiben sollen, daß namentlich

die Diözesanvcrwaltnng in gleicher Weise

wie bisher fortzudauern habe, es sei
denn, daß d e r hl. Stn hl etwas
Anderes ve rf ü g e. ^) Ja, es wurde

sogar ausdrücklich festgesetzt, daß dieser

Borbehalt durch keine eventuelle Versas-

snngsbestimmnngen des Kantons Genf
aufgehoben oder durch keine kantonalen

Gesetze geändert werden könne, eS sei

denn, daß der hl Stuhl durch
seine A n k t o rität- e t N'e s olche
A e n d e r u n g v o r n e h m e. °^)

5) Von Seite des neuen Kantons

Genf und der schweizerischen Bnndesbe-

hörde wurde nach ersolgter Annerion
181.5 an den hl. Stuhl das Gesuch gc-

stellt, Er, der hl. Stuhl, möchte

von seiner Autorität Gebranch machen

nno die Genfer-Katholiken von dem sa-

voyischen BiöthnmSverband lostrennen
und dieselben mit einem schweizerischen

Bisthnm verbinden.

n) Vier Jahre lang trat der hl. Stuhl
ans dieses Gesuch nicht ein. Erst Anno
1819 und unter ausdrücklicher Wahrung
der im Wiener- und Tnriner-Vertrag den

Genfer-Katholiken garantirten Rechte und

Borbehalte übertrug der Papst die Ber-

waltnng des BisthumS Genfs (soweit es

den Kanton Genf betrifft) dem Bischof

von Lausanne. ***)
>1) Diese Uebertragung geschah durch

den hl. Stuhl anS eigener kirchlicher Au-

Wiener Verträge, Art. 3, „. 1, 5, 7,
8, 12.

Tnrincr-Veitrag, Artikel 12.

Päpstliches Brevc von Anno 1819.

torität und nicht durch einen Vertrag
mit den staatlichen Behörden des

Kantonö Genfs oder der schweizerischen

Eidgenossenschaft; sie wurde ausgespro-

chen durch ein päpstliches Breve und nicht

durch ein Konkordat.

4. Die Borbehalte, welche der päpst-

liehe Stuhl in seinem Breve von Anno

1819 zu Gunsten der Katholiken machte,

sodann die demselben durch die Völkerrecht-

lichen Verträge von 1815 zugesicherten /
Garantien sind wiederholt rend namentlich

in neuester Zeit von der Regierung des

KantonS Genfs so gebrochen und verletzt

worden, daß nicht nur der katholische

Klerus, die katholischen Bürger des Kan-

tvnS Genf, der Bischof von Lausanne und

von Gens, die päpstliche Nnntiatnr, der

Papst selbst dagegen protestirten, sondern

daß der dcrmalige Bischof von Lausanne

und Genf die fernere Administration des

Kantonö Gens ablehnte.

5. Unter solchen Umständen anerbot

der päpstliche Geschäftsträger dem Bnn-
deSrath Unterhandlungen, um die Bis-
thnmövcrhältnisse Genfs zu ordnen; allein

die Regier n n g v o n G e nf wies
die von der Nnntiatnr gemachten und

vom BnndeSrath bevorworteten Unter-

Handlungen mit Nom r n n d w e g a b.

ll. Schlnßfolglich hatte der päpstliche

Stuhl sowohl laut dem allgemeinen Kir-
chenrccht als laut den völkerrechtlichen

Staatsverträgcn von Anno 1315 Recht
und Pflicht, in diesen Verhältnissen

für die kirchliche Administration der Gen-

fer-Katholiken zu' sv"gcn. Er that dieß

durch Ernennung eines apostolische n

Vikars mittelst Breve vom 12. Jän-

ner 1873.

II. M'ucre Wìkenfîuà.

Nach dieser Orientirnng über die Rechts-

fragen setzen wir nun die Mittheilung der tz

neuesten Aktenstücke fort.
Das päpstliche Brcbc vom 12. Jän

ner 1817 haben wir bereits im lateini-

sehen Urtert und in deutscher Uebersetznng

in Nr. 9 der „Kirchenzeitnng" mitge-

theilt.
Wir lassen nun das

Kirtenschreiven des Wsgr. Wermillod
folgen, mit welchem derselbe unterm

31. Jänner 1873 dem Klerus und Volk
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seine Ernennung zum apostolischen
Vikar angezeigt hat.

Nach einer historischen Einleitung und

nach Anführung des päpstlichen Breve's

sagt Sr. Gn. der Bischof von Hebron:

„Der Stellvertreter Jesu Christi, der

oberste, sichtbare Herr der 'katholischen

Kirche, der Nachfolger des heiligen Petrus
hat gesprochen und verbindet uns mit
Eueren Seelen durch die geheiligten Bande

des Gehorsams und der furchtbaren Last

der seelsorgerlichen Pflicht.

„Es ist nöthig, daß Ihr es unstet: wir
sind schon Stellungen ausgewichen, wo

mehr Glanz und mehr materielle Hülfs-
mittel unser Amt hätten unterstützen kön-

neu, aber wir dürfen nicht vor einem ar-
bcitsvollen und mühsamen Apostolat zu-
rückschrecken in einem Lande, das wir lie-
ben und welchem wir mit Aufopferung
unseres Lebens die letzten Schätze geben

mochten, die Wahrheit und die Gnade

Gottes.

„Schwere Prüfungen mögen uns viel-

leicht noch erwarten, aber wir vertrauen

auf Gott, der uns gesandt. Er ist un-
ser Licht und unser Heil. Was sollten

wir fürchten?

„Wir setzen Vertrauen in unser Land,
das früher oder später die Rechte der

Kirche und des christlichen Gewissens be-

greifen wird. Niemand wird in einem

apostolischen Vikar ohne Budget, ohne

Privilegitun, ohne Einwirkung aus die

Regierung, fern von allen politischen Lei-

denschaften, eine Gefahr für unsere Re-

publik sehen. Die Anwesenheit eineS hie-

rarchischen Obern ist, wie mehrere Euerer

würdigen Priester und Viele unter Euch

gesagt haben, eine Garantie für unsere

nationale Unabhängigkeit, weil sie alle

katholischen Elemente in der Liebe unseres

Landes zu vereinigen weiß. Sie ist eine

Konsequenz der Entwicklung unseres ka-

tholischen Lebens, welches seinen legitimen

Aufschwung im Busen der öffentlichen

Freiheiten, auf die Genf stolz ist, hat.

Wohin wären wir sonst auf unserer

gastlichen Erde gelangt, daS offene Asyl

à für alle Unglücklichen, das allen sozialen

V Utopien freie Feld, der Rettungsort für
alle Arten politischer Verbrecher? Unsere

Hauptstadt, die alles besitzt, was man

die großen modernen Mächte nennt, das

freie Wort, die Presse, die öffentlichen

Schulen, die republikanischen Institutionen,

hätte nicht andere Gefahren zu beschwören,

als die Segnungen eines MissionSbischofs?

Ist unser Land nicht zu stolz und zu

edel, um sich solcher Vergehen und solchen

antireligiösen Leidenschaften zu ergeben?

„Man sagt unö, taß der Klerus in

weltliche Angelegenheiten eingreifen wolle,

daß er eine feste Hand fühlen müsse,

gleichsam als eine Schranke seines Ehr-
geizes.

„Welches sind die Eingriffe deS Klerus?

„Er gibt Gott, was Gottes ist und
dem Kaiser, was des Kaisers ist. Er will
für die Massen, die keine haben, Kirchen
baue» ^ er will Spitäler bauen für die

Enterbten der Arbeit und deS Schicksals;
ihm liegt am Herzen die Vermehrung der

Unterrichtsmittel für die Söhne deS Bol-
kes und er unternimmt alle diese Werke

im Schweiße seines Angesichts, bittend um
den Obolus aller, um sie vollenden zu
können; er arbeitet in der Ehre der Ar-
muth und unter fast täglichen Insulten.
Dies ist sein Ehrgeiz, dies sind seine Ein-
griffe.

„Wir wissen, daß drei Jahrhunderte
Vvrurtheile gegen die Kirche gesaet haben
und daß die gegenwärtige Unglänbigkeit
diesen noch zahlreiche Feindseligkeiten bei-

fügt. Wir verzweifeln nicht, sie entwaff-
nen zu können durch Geduld, Glauben
und Hingebung.

„Seien wir würdig des rühmlichen und
fruchtbaren Apostolats, das in unsere

Hände gelegt ist; es ist eine Ehre, welche
Gott dem Klerus und den Katholiken
unseres Landes erweist, indem er sie be-

ruft, für die Wahrheit des Evangeliums,
der göttlichen Verfassung und der Frei-
heit der hl. Kirche Zeugniß zu reden.

„Daß Eure Devise die der jungen
Soldaten sei, der Ruhm der letzten Zeiten
Ziraelö: „Wenn alle dem Irrthume
opfern, ich und meine Brüder werden der

Religion unserer Väter treu bleiben."

„Eucre Priester geben Euch einmüthig
ein großes Beispiel; Ihr werdet ihnen
ihr Trost und ihre Belohnung sein.

„Ihr wisset und gestehet, daß die Kirche
keine nationale und zeitliche Organisation
ist, sondern daS göttliche Werk des Er-
lösers, gegründet durch sein Wort und
sein Blut, sür alle Zeiten und für alle
Seelen, daß sie weder Fürsten noch Völ-
kern dienen kann, daß sie nur einen Herrn
besitzt, unsern vielgeliebten und erhabenen
Erlöser. Sie ist die allgemeine Versamm-
lung der Christen, geleitet durch den Vikar
von Christus und dessen Bischöfe. Sich
ihrer Autorität begeben, heißt einen Akt
des Schisma begehen; geistliche Funktio-
nen ohne legitime Mission ausüben, heißt
usurpiren, die heiligen Sachen Profaniren.

Wir treten nicht näher auf diese Grund-
Wahrheiten ein, sie sind Euch bekannt.
Wenn sich Drohungen oder Verführungen
gegen Euere Kirche zeigen, so werdet Ihr,
im Leben wie im Tode, eine unbesiegbare

Unterwerfung unter ihre mütterliche Auto-
rität bewahren, wenn Ihr euch dieser christ-

lichen Worte erinnert : Wer die Kw i

nicht zur Mutter hat, hat Gott nicht zum

Vater.

„Seid nicht furchtsame Christen von

wenig Glauben, fürchtet nicht, daß nng

sichtS von Kämpfen die Religion unM-

gehe! Ein großer Kämpfer für
aus dem 4. Jahrhundert, der hl. Hìtnrm,
sagte folgende immer wahre Worte: »

^

Kirche triumphirt, wenn man ihre U» -

rität verletzt; ihre Macht zeigt sich, wen

man sie beschimpft und befestigt sich, wen

man sie verläßt.

„Wir beschwören Euch, geliebte Bru

der, unterstützet unsere Schwachheit, s

dem Ihr euch uns anschließt in einein i

brünstigen Gebet für die Kirche!

„Unter der Leitung der unbefleckten

Mutter unseres Erlösers und des bcs'b

Franz von SaleS treten wir zu
Seelen mit starkem Vertrauen und neu

Eifer, um sie zu erleuchten, zu stärke» u>

zu segnen.

s Folgt Bitte um göttliche Unterstütz"»

in seinem neuen Amte).
„Aus diesen Gründen haben wir M

Namen GotteS befohlen und befehle» je '

was folgt:
„I. Die geistlicken Vollmachten, wel >

den Priestern unseres Kautons eU'e

sind, werden hiermit ern'uerl.

„II. Der Gesang Vom Li-sutoH
die Anrufung deL hl. Geistes wird

tags statlfinden, am Feste der Ma"
reinigung, nach der Gcineindemesse.

„111. Unser gegenwärtiges
wird verlesen und veröffentlicht »ach

Bußpredigt der Genreindemesse diesen I

ben Sonntag am 2. Februar.

„Die Gnade unseres Herrn
Christi, die Liebe GotteS und die Gerne'

^

schaft des hl. Geistes sei mit Euch Meu '

„Wir ertheilen Euch unsern l"»estnü

chen Segen. Gegeben in Genf,
31. Januar 1873.

-s- Caspar, Bischof von Hebron

und apostolischer Vikar.

in. Mtsweisung des apostolischen ^
Kars Wsgr. Wermillod aus dein

Kanton He» f.

Der St a als rat h des Kauto»
Genf, sowie der B n n d e s r a t h v ^
Bern haben gegen das p ä p st li ^

Breve vom 12. Jänner 1373 C!»

spräche erhoben, dasselbe als ungültig ^
klärt und den apostolischen Vikar
term 17. Hornnng polizeilich über '

Kantonsgrenzen geführt.
Die Aktenstücke geben über dieses Bot
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das klarste Licht; wir beeilen unö,
Mben beförderlichst mitzutheilein

sogenannte Absetzung des Bi-
schofs in Solothurn.

iÄuS der .Thurzauer Wochenzcitung.'-)

tlnter'm 2g. Januar d, I. haben die

^ordneten der h. Regierungen von

Kothurn, Aargan, Bern, Thnrgan und
"fllland folgende Beschlusse gefaßt:

(Siehe Kirchenzeitnng fltr. 6.)
« dieser Sachlage konnten die thur-

Mischen kathol. Behörden nicht niüssig
Um so weniger, als unsere Regie-
unter Strafandrohung vom katho-

^ ien Kirchenrath innert 11. Tagen eine

^îNivrt verlangt, ob und und wie ihrà vollzogen worden sei. Der Kir-
î^^th beschloß ans den t<1 Februar

^Synode zu versammeln, derselben Vene

Geschehenen Kenntniß zu geben und

^ Weisungen einzuholen, d. h mit
^rn Worten: der Kirchenrath sagt:

^ können den Auftrag der Regierung
Katholiken und als Ehrenmänner

H, ^ussiìhren, denn er widerstreitet dein

- '^»nsvertrag, der thurgauischen Ver-

welche Glaubens- und Kultus-
/^îheit gestattet, er widerstreitet der

^i^îschen Kirchenorganisation, welche

H
^ k uns anweist, unsere kirchliche»

-'^îgenheiten nach Maßgabe der Ge-

^ k>er katholischen Kirche und der

^^tsverfassnng zu regeln. Er wider-

î^ìîit endlich dem Gewissen eines Ka-

^ie Synode wurde daher eingeladen,

^ Silber aiiszusprecheu, ob nicht daö

î>e>N ^ unseres Kantons von
^^ö^)ren iiiiserer hohen Regierung

^ ^0l>t»iß gesetzt und veranlaßt werden

^
' !niiei> Willen in dieser so wichtigen

zu gebeii, d h. sich in Kirch-

iih
^nden z>i o.rsainnietn >ind darüber

jl^skuninkn, ob es wünsche, daß der ka-

ì^!che Kirchenrath seinen Verkehr mit

dis ^chtniäßigen Bischof abbreche und
^khol. Geistlichkeit den Verkehr mit
îîsben untersage.

^ ^ ^huode war mit der Anschauung
^irchenrathes einverstanden; nur 2

^Slieder glanbteii, es sei dem Begehren

^gierung zu entsprechen, obschon

auch sie die Art und Weise des Borge-

Heus der Regierung nicht billigten. Eö

wurde daher mit allen gegen 2 Stim-
inen beschlossen: eö habe das katholische

Volk Sonntags den 16. Februar in

sämmtlichen Kirchgciueiuden sich darüber

anSzusprechen, ob eS die Anschauung des

katholischen Kirchenrathes theile, d. h.

ob der Verkehr des Kirehcnralhcs und der

kathol. Geistlichkeit mit unserm rechtmä-

ßigcn Bischof erhalten bleiben soll, und

wer dazu stimme, habe in der Gemeinde-

Versammlung auf den Stimmzeddcl „Ja"
zu schreiben.

Endlich wollen wir noch beifüge», daß

die katholische Geistlichkeit des Kantons

in beiden Kapiteln sich einstimmig dahin

ausgesprochen hat, sie werde ihrem,
dem Bischof geleisteten Eide
t r e u, u n e ntw e gt zu d e m s elbe n

stehen und sie hoffe, das kathol.
Volk werde ebenso ein m ü t h i g

seine Z u st i m m u n g z n den B e-

schlüssln d e S K i r ch e n r a t h e s

und der Synode geben.
Katholisches Volk! Deine Stellung ist

ernst. Wie der einzelne Gläubige, so

muß das ganze Volk als solches dann

seiner Pflicht vollkommen sich bewußt

werden, wenn es sich um die edelsten Gü-

ter der Menschheit, die Freiheit deö Glau-
bens und des Gewissens, sowie nur Er-
Haltung wohl erworbener Rechte handelt.

Die Beschlüsse der Diözesankonfercnz

stellen unsere katholisch-kirchliche Eristenz
in Frage. Wer mochte das wohl be-

zweifeln?

Wir bedauern es gewiß aus ganzer
Seele, daß man uns vor eine so hoch-

wichtige Entscheidung gestellt hat, doch

dieser Kampf gegen die katholische Kirche

war schon längst von gegnerischer Seite

in Aussicht genommen; daß er aber so

unerwartet auobreche und auf solch' harle

Weise geführt werde — daS haben wir
freilich nicht geahnt. Wo aber d e Frage

an's katholische Volk herantritt: willst
du noch fernerhin katholisch sein und blei-

ben, da fällt ihm die Wahl nicht schwer.

Sein Wahlsprnch lautet: Wir bleiben

katholisch. Katholisch aber ist
und bleibt ma u, w e n n m a n m i t

d e m P a p st und de m recht m ä ßi-

gen Bischof durch das Band

des Glaubens und des Gehör-
sa m S verbunden ist.

Die Gründe, womit man die staatliche
Absetzung unseres Hochwst. Bischofs recht-

fertigt, sind derart, daß ein einfaches

Durchlesen des Erlasses der Diözesankon-

ferenz genügt, um die Uuhaltbarkeit der-

selben sofort zu erkennen.

Man beschuldigt den Hochwürdigen Bi-
schof EugeninS, er habe die Beschlüsse

der letzten allgemeinen Kirehenversamm-

lung den Gläubigen seines BiSthumS be-

kaunt gemacht. Ist daö ein Verbrechen?

Man sagt, er habe seinen Eid dem

Staat gebrochen und verletze durch seine

Bestrebungen die Interessen der BisthumS-
kantone. Die Antwort unsers Oberhir-
ten auf diese schwere Anschuldigung lau-
tet wie folgt: „Als Regierungen im

„staatlichen Gebiet und Inhabern
„der bürgerlichen Vollgewalt lei-

„stete ich diesen Eid den Repräsentanten

„der Diözesanstände,* keineswegs aber in
„Meinung, sie als Herren der Kirche

„ Ehristi und als Gewalthaber
„ü b e r d e n G la n ben und die Ge-

„wissen anzuerkennen." „Ich habe
„kein Gesetz, keine Verfassung,
„keinen Vertrag je verletzt, am
„wenigsten mit Wissen."

Oder war das vielleicht eine Verletzung
der Verfassung und Gesetze, wenn der

Hochwürdigste Bischof EngeuiuS auch da

noch für die nöthige Ausbildung der

Priesteramtskandidaten Sorge trug und
ein eigenes Seminar provisorisch errich-
tcte, nachdem das vertragsmäßige Semi-
nar durch die 5 Diözesanregierungen ge-

waltthätig aufgehoben wurde?
Bezüglich der Dispenstaren, welche die

Diözesaukouferenz mit dem Ausdruck „Ta-
reuhandcl" bezeichnet ist zu bemerken, daß

der Bischof steh hierin nach den Vorschrif-
ten s eine r Vorgesetzten zu halten hat.
Dem gemäß hat auch der Hochwst. Bi-
schof EugeninS, wie er selbst erklärt, sich

auch der Praris seiner Vorfahren Salz-
mann und Arnold angeschlossen 'und in

neuester Zeit die möglichste Milderung
nachgesucht und erlangt.

WaS endlich den Vorwurf der S tD
rung des k on fess io n e l l en F rie-
denS betrifft, so lautet seine Rechtferti-

gung also: „Ich bin der protestantischen



„Bevölkerung der Schweiz in keinem mei-

„ner Erlasse zu nahe getreten, habe sorg-

„fältig jede Kritik der in ihr vorgehenden

„Bewegung vermieden und bin jedem

„Protestanten mit christlicher Achtung und

„Liebe begegnet. Diesen Geist wahrer

„Toleranz nährte und pflegte ich auch bei

„meinen Diözesanen. Wohl aber, ich kon

„statire eS vor aller Welt, ward immer

„alles Mögliche von einer Parteipresse

„mißbraucht, um eine künstliche Auf-

„rcizung der Protestanten gegen den Bi-
„schof von Basel, seine Worte und seine

„Handlungen hervorzurufen. Für solches

„Thun bin ich aber nicht verantwortlich."
Was übrigens die UnHaltbarkeit der

Gründe für die Absetzung unsers Hoch-

würdigsten Bischofes am Besten beleuch-

tet, das ist die Proklamation an
das katholische Volk unserer Diö-

zese, worin sie ihr Vorgehen zu rechtfer-

tigen sucht. Sie hat, darin dem Volke
gerufen, es ist also seine Pflicht zu ant-

Worten.

Wir haben die Zuversicht, unsere hohe

Regierung werde, wie sie es schon oft er-

klärt, den verfassungsmäßigen VolkSwillen

respektiren und den freien Verkehr mit

unserm Hochwst. Bischof Engenins Lachat,

der trotz Absetzung durch die Diözesan-

stände unser rechtmäßiger Bischof ist

und bleiben wird -- nicht hemmen.

Ihr sehet, kathol. Mitbürger! daß

man euch mit dieser Vorlage nicht etwa

zum Ungehorsam gegen ein

Staatsgesetz verleiten will; denn

selbst die Gegner des Bischofs haben ein-

gestanden, daß die sogen. Amtsentsetzung

desselben sich auf kein Gesetz, sondern nur

ans die „Sta ats r ais o n" (Zweckmä-

ßigkeit) gründe. Noch viel weniger ist

„Störung des konfessionellen
Friedens" in unserer Absicht gelegen;

denn offenbar berührt diese Frage nur

die katholische Konfession, und wie wir

unter den frühern und dem bisherigen

Bischöfe, gehorsam gegen die Staatsge-

setze, den Frieden mit unsern evangelischen

Mitbürgern pflegten, so werden wir es

auch ferner unter dem gegenwärtigen Ober-

Hirten thun. Aber das sind wir Gott

dem Allmächtigen das 'sind wir unserer

hl. Kirche, das sind wir unsern Fami-

lien, das sind wir unserm Gewissen schuldig,

daß wir zur Schmälerung unserer heilig-
sten Rechte nicht schweigen, sondern laut
dagegen unsere Stimmen erhebend, alle

gesetzlichen Mittel — aber auch

nur solche! —- in Anwendung brin-

gen, um unsere Rechte zu vertheidigen.

— — Das ist'S, was Kirchenrath und

Synode beschlossen haben, und wozu auch

was wir gar nicht zweifeln, das katho-

lischc Volk des Kantons Thurgau so

oder anders seine Zustimmnng geben

wird.

Wochenbericht.

Aisthum Wasel.

Solothnrn. „Muster für den eidgen.

Briefsteller." Die Pfarrherren unseres

KantonS erhielten folgende Zuschrift:
Tit. Wir geben Ihnen im Anschluß von

den Beschlüssen der Diözesankonferenz vom
29. Januar abhin amtlich Kenntniß.

In Folge derselben werden Sie ange-

halten, den amtlichen Verkehr mit dem

gewesenen Bischof abzübrechen.

Mit Versicherung vollkommener Hoch-

achtnng,

Solothurn, den 1st. Febr. .1873.

Der Landammann:

Wilh. Vigier, Reg.-Rath.
Der Staatsschreiber:

Amict.

^ Am 14. und Isi. d. war die sog.

Diözesankonferenz höhne Lnzern und Zug)
wieder hier beisammen. Ihre Beschlüsse

lauten nach der N. Zürcher-ZtgJ) :

Die Diözesankonferenz in
Solothurn hat sich in ihrer letzten

Sitzung vorerst mit dem die Wahl eines

Bisthumsverwesers ablehnenden Schreiben
des Domkapitels befaßt. Es soll diesem

letztern erwidert werden, daß dessen Auf-
fassung über die SediSvakanz deS Bischofs
nicht anerkannt werde, indem eine solche

nicht nur aus den von jenem angegebenen

Gründen, sondern auch nach dem Terte
der betreffenden Urkunde » ntio cjuooumiug
mocto« entstehen könne.

Uebrigens werden nun die Diözesan-
kantone selbst einen BisthumSverweser

Der Soloth.-Landbote gab den letzten

Punkt erst in ftiner neuesten Nummer 2t an.

wählen und erhält der Vorort Solothm'b

den Auftrag zur Anknüpfung von Unter-

Handlungen mit geeigneten Kandidaten«

Die Frage der Forteristenz des Doufle

PitelS bleibt dabei eine offene.

Nachdem sodann Bischof Lachat geß^

die letzten Beschlüsse der Diözesankonferenz

beim Bundesrats) eine Reknrsbeschwer
e

eingereicht hat — obgleich er kurz vorh^

nur Gott als Richter anerkennen z» ^
neu erklärte — soll als Antwort auf d>e

^

in leidenschaftlichem und thcilweise roh^

Tone gehaltene Beschwerde ein Weuw>^

ausgearbeitet und unter das Volk ver h

werden. Zugleich wurde eine Abordnen

an den Bundesrath beschlossen, damit '

ser, unvorgreiflich seinen sonstigen guw

denden Beschlüssen, jener Rekursbesclst^'

gegenüber dem weitern Vorgehen der

zesankonfcrenz keinen Suspensiveffekt

kenne.

Endlich war in der vorherigen Sitz"^
Herr Regierungsrath Keller mit der Au

^

arbeitnng eines neuen BisthumverUUÜ

beauftragt worden. Herr Keller legte eu^
^

solchen Entwurf in seinen Grundzb^

vor ; derselbe bezweckt die Errichtung
ei>^ '

von den betreffenden Kantonen allew'

ohne Mitwirkung von Rom, zu
erricht

^

den NationalbiöthumS ans demokratische

Grundlage, unter Ausscheidung des st^
lichen und kirchlichen Gebietes und sei

verständlicher Wahrung der Rechte ^

Staates gegen irgendwelche kirchliche He ^

griffe. Dieser Entwurf wurde zur
»ähe>'

Prüfung an eine Kommission gewiest"'

bestehend ans den HH. Keller, Anders "

Vigier, Teuscher und Adam.

Das glänzendste Zeugniß der treR>

Ergebenheit der katholischen Geistlich ^

deS Kantons Solothurn an unsere

christkathvlische Kirche und an deren Ü t

baren Repräsentanten in unserer

den Hochwst. Bischof EugeninS, ist '

auf ihrer Versammlung in Fulenbach
^

18. Februar abhin beschlossene und

Namensunterschrift an den Regierung^ì^
eingegebene Erklärung, daß sie nur

'

schof Engenins als ihren rechtmäßig

Bischof anerkennen könne, und daher ua

ihrem Rechte und ihrer Pflicht wie ^
anhin mit ihm als ihrem Oberhirten

(Siehe Beiblätter.)
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Httn und seine amtlichen Erlasse verkün-
werde und dem Verbote der Regie-

^i>, den amtlichen Verkehr mit dem Bi-
^îe abzubrechen, nicht Folge leisten
3>ne. In ernster, aber entschlossener

iniiuung und dnrch Anrufung deö Gei-
^ der Wahrheit und der Stärke eröff-

^ der Präsident, Hochw. Hr. Pfarrer

» von Ölten, die Verhandlungen.
Neudig stinrnrten die sechszig anwesenden

^rren aus allen Theilen des KantonS
i>n Vorschläge bei, die nachfolgende Er-
Nnuig als die Stimme der ganzen Vcr-

^Ainlnng dem hohen Regierungsrathe
^ Namensunterschrift einzureichen. Jeder

^ sich bewußt, daß ein entschiedenes
äiesterwort der solothurnerischen Geist-
îchkeit von dem katholischen Volke des

Mons, von der Geistlichkeit und den

^hvlischen Bevölkerungen der Diözese
^d des gesammten Vaterlandes erwartet
^de. Jeder mußte sich sagen, daß

^ht der Zeitpunkt angebrochen sei, wo
Überzeugung und Pflichtgefühl eine un-
^tvundene Erklärung an die Regierung
^biete, auf daß dieselbe wisse, woran sie

^ der Kantonögcistlichkeit sei. Jeder

^ließ die Versammlung mit dem frohen

k>vußtsein, daß er sein Gewissen gelöst

und hatte nur einen Wunsch, daß

^lle Geistlichen des Kantons hätten

scheinen können oder ihr Mandat ge-

^ben hätten, obschon eS Keinem Zweifel-

war, daß die fehlenden Amtsbriider

ganzem Herzen der Erklärung bei-

Gunmen und nvthigenfalls noch nachträg-
î'ch öffentlich ihren Beitritt erklären werden.

Wir lassen nun den Wortlaut der von

^benzig Geistlichen zu Stadt und Laud

verzeichneten Erklärung folgen.

^>e
Katholische Geistlichkeit des Kantons

Solothurn an Tit. Ncgierungsrath.

Tit.
Die unterzeichneten Geistlichen des Kau-

^»s Solothurn haben in ihrer heutigen

^rsammlung einstimmig den Be-
îchlusj gefaßt, nachfolgendes Schreiben au
^>e

zu senden:

Sie haben unter'm lt. Februar ab-

hin in Ausführung der Beschlüsse der

^ivzesankonferenz vom 29. Jänner l. I.

die Weisung an die Pfarrämter ergehen

lassen, „den amtlichen Verkehr
mit dem gewesenen Bischof ab-
z u b rcche n. " Wir müssen Ihnen dar-

auf erwiedern:

Wir lieben unser Vaterland, achten

die weltliche Obrigkeit und ihre Gesetze;

wir lieben aber nicht weniger unsere hl.

katholische Kirche, achten ihre Obrigkeit

„Bischöfe und Papst" und ihre Gesetze-

Wir »vollen dem Kaiser geben, was des

Kaisers ist, aber auch Gott, waS GotteS

ist. Unsere katholische Kirche ist durch

die StaatSverfassung garantirt, die gesetz-

gebende Behörde hat diese beschworen und

der RegierungSrath ist verpflichtet dieselbe

zu vollführen. Durch die Beschlüsse der

Diözesankonferenz wird die katholische

Kirche deSBisthumö Basel in ihren Grund-

vesten angegriffen, zur Loöreißung vom

Bischof, dadurch zur Losreißung vom

Papste, dem Eiuheitspuukte, und dadurch

zur Loöreißung von der römisch-katholi-

scheu Religion, d. h. zum Schisma hin-

gedrängt.

Die Amtsentsetzung eines Bischofs von

Seite einer weltlichen Regierung ist etwas

bisanhin Unerhörtes, ist ein schwerer Ein-

griff in die Rechte der Kirche und daher

null und nichtig. Wer einen solchen Bc-

schluß einer weltlichen Regierung anerken-

neu und sich von seinem Bischof lossagen

wollte, ein solcher hätte sich selbst wie

vom Verbände mit dem Bischof, also auch

vom Verbände mit der römisch-katholischen

Kirche ausgeschlossen, sich selbst exkommu-

nizirt.

Welche Verantwortung und Schande

müßte erst unS Priester treffen, oie wir

bei unserer Weihe und beim Antritte un-

sers kirchlichen Amtes dem Bischof den

Eid der Treue und deö Gehorsams ge-

schworen haben, die wir, gesandt von ihm,

das katholische Volk in Treue und Gehör-

sam gegen die katholische Kirche zu er-

halten, heiligst verpflichtet sind, — wenn

wir Verräther würden an unserm katho-

lischen Volke! Das dürfen wir nicht, das

wollen wir nicht, das werden wir nie

thun; der Wahlspruch unseres Hochwür-

digsten Bischofs ist auch der unsrige:
Lieber den Tod als die Schande!

Wir erklären daher hochachtungsvoll

aber entschieden:

1. Wir anerkennen nur den Hoch-

würdigsten Eugenius als rechtmäßigen

Bischof von Basel;
2. Wir werden in unsern kirchlichen

Sachen keine andere Stimme hören als

die Stimme unseres rechtmäßigen Ober-

Hirten.

3. Wir werden daher den amtli-
chen Verkehr mit unserm Hochwürdig-
sten Bischof Eugenius, wie daS Recht

der Kirche es fordert und unS nach der

StaatSverfassung zusteht, nicht abbre-

chen und alle kirchlichen Erlasse deS

Oberhirten, wie bis anhin, dem Volke

verkünden.

Die Geistlichkeit des KantonS Solo-
thurn wünschte sehnlichst den Frieden zwi-
scheu der Kirche und dem Staate und

daß sie in Allem der weltlichen Obrigkeit
Gehorsam erweisen könnte; allein so lange

der durch die Diözesankonfercuz-Beschlüsse

und durch ihren Erlaß herbeigeführte Zu-
stand nicht aufgehoben wird, können wir
nicht anders, als nach der in diesem un-

serm Schreiben Ihnen kundgegebenen Er-

klärung zu handeln.

Genehmigen Sie, Tit., die Versicherung

unserer vorzüglichen Hochachtung!

Fulenbach, den 18. Februar 1873.

(Folgen die Unterschriften.)

^ Die Volksstimme spricht sich durch

zahlreiche Unterschriften des in letzter

Nummer angegebenen Begehrens und

durch die Betheiligung der katholischen

Mäuuervereine immer energischer aus.

Am 13. d. tagten zu Neuendorf die Ab-

geordneten des „Gäu," über hundert

an der Zahl, und gaben ihren festen

Willen kund, treue Staatsbürger, aber

auch treue Katholiken zu sein und zu

bleiben. DaS ist die Sprache deö ächten,

kernhaftcu Volkes, das sich weder bethören

noch einschüchtern läßt.

Luzern. (Bf.) Sonntags den 16.

haben die Herreu Stadtpfarrer sowohl in

der Groß- als Kleinstadt in den Predig-

ten zum treuen Festhalten an der Kirche
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und zum innigen Anschluß an das kirch-

liche Lehramt ermahnt und vor Tren-

nungen und Spaltungen gewarnt.

- (Brief vom Land.) Schon seit

Jahren hat man im Kanton Lnzern über

Verkümmerung des Erziehungswesens ge-

klagt, das Volksschulwesen sei

während der 24jährigen Regierung der

Radikalen mehr gesunken als gehoben

worden, trotz der großen Austrengungen

in den Lehrcrseminarien zu Luzern und

Rathhausen. Auch sehr radikale Schul-

männer haben oft und laut in dieser

Hinsicht geklagt und die Konservativen

vorzüglich in den Räthen und in der

Presse über das Volksschulwesen offene

Beschwerde geführt.

Nun frägt man sich auf dem Lande:

Was in dieser Hinsicht seit bald zwei

Jahren geschehen ist und verbessert wurde?

Hat man bessere Schulbücher eingeführt?

Wurde der Schulplan vereinfacht und die

Ueberladung deö Lehrstoffes entfernt? Ist
nun für eine bessere Erziehung in religiö-

ser und sittlicher Beziehung gesorgt? Ein

erfahrner Schulmann hat jüngst über das

Volksschulwesen im Kanton Luzern nicht

ein so günstiges Urtheil abgeben wollen,

wie wir es gewünscht. Da er dasselbe durch

und durch kennt, so wollen wir nicht er-

mangeln, die Behörden auf diese Frag-

punkte aufmerksam zu machen.

^-> (Corresp.) Im Kanton Lnzern

zirkulirt eine postamtliche Verfügung, von

einem Adjunkten für den abwesenden Post-

direktor erlassen, welcher den portofreien

Amtsverkehr mit dem Hochwürdigsten Or-
dinariat aufhebt. Als Grund wird an-

gegeben: „es sei der Hochwürdigste Bi-

schof seines Amtes entsetzt." Die Verfü-

guug, wie wir anderwärts hören, soll

auf den ganzen PostkreiS ausgedehnt sein.

Woher nimmt eine PostVerwaltung das

Recht, eine solche Verfügung zu treffen,

zumal in den Kantonen Luzern und Zug?

Wie, gibt der ungesetzliche Vorgang in

Solothurn etwelchen Anhaltöpunkt, um

in oder ohne Name der eidgenössischen

Postverwaltnng solchen Akt zu statuiren?

Bern. (Corresp. v. 13. d.) In Viel

hat letzter Tage Hr. Regierungsrath Bo-

denheimer, der bekannte kaltkatho-

lische Präsident des katholischen Kirchen-

kollegiums in Bern, einen Vortrag gc-

halten über den liberalen Katholizismus
in politischer Beziehung. Es hat diese

Rede eine um so wichtigere Bedeutung,
als Hr. Bodenheimer quasi offiziell

sprach, im plurulis mufastutis. Alles,
was an Lüge, Verstellung, Spott, Haß,

Vorurtheil gegen die katholische Religion,
Priester, Bischöfe und Papst aufzubringen

ist, war in dieser Rede vertreten, so daß

selbst Protestanten sich daran ärgerten.

Eine Eorrespondcnz von eben daher im

„Echo" Nr. 22 enthält dazu noch fol-

gende Äußerung Bodenheimers: „Die
Beicht müsse absolut unterdrückt werden;
die katholische Kirche anerkenne keine Ehe-

scheidung und — sie wisse wohl, warum;
denn im Beichtstuhl (also in'der Kirche

geschehen solche Dinge, daß eine Unzahl
von Scheidungen erfolgen würden, wenn

sie nicht verboten wären." Diese schuftige

Verläumdung charakterisirt den hochgeach-

teten Herrn Regierungsrath des Standes
Bern und das Publikum, dem man so

etwas aufzutischen wagt, hinreichend, so

daß jedes weitere Wort darüber unnöthig
ist. Jedoch fragen müssen wir: Kann
dek bernische katholische Klerus, an den

dieser Vorwurf zunächst adressirt ist, so

etwas hinnehmen, ohne den elenden Ca-
lumnianten gerichtlich zu belangen?

Hr. Professor Munziuger beschäftigt

sich in Rede und Schrift vielfach mit der

Rechtfertigung deS AltkatholiziSmnö und

der Stellung der Diözesankonferenz gegen-

über dem Bischof. Seine letzte Schrift
dürfte wohl später in der Kirchenzeitnng

besprochen werden. Einstweilen müssen wir
ihm zu bedenken geben, daß er schon frü-
her oft seine Unkenntnis; theologischer
Fragen bewiesen hat, und daß er nicht

auch seinen juridischen Ruf durch

Vertheidigung des „kopflosen" Verfahrens
und der rechtlichen „Ungeheuerlichkeiten"

der Diözesankonferenz gefährden sollte.

^ Einem U im „Bund" (Nr. 46),
der die jetzige Richtung deS kathol. Klerus
im Gegensatz zu derjenigen der ältern

geistlichen Schule bedauert und einer

„wissenschastlichern" Bildung deS jüngern
Klerus ruft, wird nächstens eine Antwort
von einem „Geistlichen der ältern Schule"
gegeben werden. Vorderhand nur so viel:
Auch die ältern Geistlichen, die ihr „Tuen-
nium auf der Universität" machten und

seither ihren wissenschaftlichen Sinn und

ihre Tüchtigkeit vielfach bewiesen haben,

die noch jetzt mit Freuden Hand bieten

würden zu allen vernünftigen Bestre-

bungen, wenden sich mit Abscheu von einer

Staatsschule ab, welche Christus läugnet

und durch ihre Rohheit und Rechtslosig-

keit Vernunft nnd ächte Wissenschaft mit

Füssen tritt.

-< Viel. (Brf.). Daß es punkto

Katholizismus in Viel anch grü-
neö Holz gibt, beweist nachstehende

mannhafte Erklärung, welche von 163 dorti-

gen Katholiken, worunter 64 Familienväter,
wie es scheint schon an Weihnachten durch

Namensunterschrift abgegeben, bis jetzt

aber der Oesientlichkeit vorenthalten wurde:

„Wir Endesunterzeichnete, Mitglieder
der katholischen Kirchgemeinde Viel, an-

gesichts der Bestrebungen einiger sog> Kch

tholiken hiesiger Stadt, unsere Pfarrei

vom Mittelpunkte der kirchlichen Einheit

loszureißen, erklären und geloben hieinit

feierlich :

1. Wir bleiben treu bis in den Tod

dem Glauben unserer Väter, d. h-

der heiligen katholischen, apostolische

römischen Kirche. „Wer die Kirche

nicht Hort, sei dir wie ein Heide

und öffentlicher Sünder". (Matth.)-

— „Die Kirche ist die Säule

und Grundveste der Wahrheit"-

(Thim.).
2. Wir anerkennen Papst Pius 1^'

als Nachfolger Petri und höre»

auf ihn als obersten Lehrer der

Kirche. „Du bist der Fels »nd

auf diesen Felsen will ich "reine

Kirche bauen". (Matth.). — „Weide

meine Lämmer, weide meine Schafe -

(Joh.). — „Bestärke deine Brüder

im Glauben". (Luk.).
3. Wir verehren Bischof Eugenius als

unsern rechtmäßigen Oberhirte"'

„Der hl. Geist hat die Bischöfe ge-

setzt, um die Kirche Gottes zu
re-

gieren". (Apvstelg.).
4. Wir bleiben treu ergeben unserw

vom Bischof gesetzten Pfarrer.
mich der Vater gesendet hat, >

sende ich Euch". (Joh).
5. Wir geben „dem Kaiser, was de

Kaisers", dem Staate, was de
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Staates, aber vor Allem „Gott,
was Gottes ist".

6- Deßhalb erachten wir es als heilige
^sticht, unter allen Umständen un-
sir alleiniges Eigentumsrecht auf
unser Gotteshaus im Nothfalle mit
allen gesetzlichen Mitteln zur Geltung
Zu bringen und sprechen zugleich un-
serin geliebten Seelsorger für sein

bisheriges festes und streng kirchli-
ches Auftreten und sein eifriges
Wirken unsere vollste Anerkennung
aus".

Das ist männlich gesprochen; kurz
"Nd gut.

Daneben haben die katholischen Frauen
^ Töchter Bielö dem Hochwst. Herrn

^
'ichvf ihr Beileid und ihre treue Erge-

^heit durch eine mit 142 Unterschriften
^nhene Adresse bezeugt.
Thurgau. (Corresp.) 5)eute (13. d.)

^ bie feierliche Benediktion der neuen
bche und Glocken in Ueßlingenî Die Kirche ist eine recht schöne

swdkirche, in gemischt römisch-byzantini-
Style erbaut. Die Dekoration, so-

^ sie vollendet, ist würdig, die Akustik
^ Kirche sehr gelungen. Damit hat die

statische Gemeinde endlich das Ziel
12jährigen Ringens und Kämpfenö

^wicht. Wer die zahllosen Schwierig-

^u, welche dieser Kirchenbau mit sich
î raèht hat, kennt, der muß den Muth
^ bie Ausdauer des hochw. Hrn. Kam-

^wr und Pfarrer Bach auf'S höchste

Wundern. Dieser Tempelbau hat diesem
rdigen und eifrigen Priester manch'

^ Stunde gebracht und seine Haare

^îscht; aber der Tag der Benediktion

»>u
wieder verjüngt. Aiöge er

^ ' Nachdem der steinere Tempelbau vol-

^ noch recht viele Jahre am geistigen
îwpelbau seiner Pfarrgemeinde arbeiten!

^ Merkwürdig! Wir leben in einer Zeit

Hu
klärten Hasses gegen das Christen-

îu einer Zeit der Verfolgung der

^
Aschen Kirche, und doch wird in nn-

diel' â^uton gerade in dieser Zeit sehr

^
sllr Neubau oder Verschönerung der

l^^läuser gethan. Diese Eigenthümlich-

a
ber Zeit betonte der Festredner, Hochw.

^^rrer Ott in Aadorf, und be-

llwte die feierliche Benediktion einer
^ie als einen feierlichen Protest des

Glaubens gegen den Unglauben und die

Glaubensspötterei.

>-! (Correspond, v. 19.) Daö Ergeb-

uiß der Unterschriften zu Gunsten der Jh-
nen mitgetheilten Protestation ist Folgen-
deö: Von 4759 katholischen Stimmbe-

rechtigten haben dieselbe unterzeichnet 4339.

Morgens wird die Diözcsanangelegenhcit

sehr wahrscheinlich vom Großen Rath be-

handelt werden. Die Eröffnungsrede deö

Präsidenten desselben läßt erwarten, daß
die protestantische Majorität diesen

imposanten Volkswirten mit Hohn über-

schütten wird. Dieser hohe Rath zählt
bekanntlich nur sehr wenig Katholiken und
die Protestanten werden von Anderwert,
Stoffel und Deucher sehr wahrscheinlich

noch recht tüchtig gegen uns gehetzt. Wir
sind auf Alles gefaßt.'Daus provülsM! *)

Von sehr achtbarer Seite wird aus
diesem Kanton die Anregung gemacht, daß
die Katholiken sämmtlicher Diözesankantone

gegen die Maßnahmen der sog. Diözesan-
konferenz und der entsprechenden Regie-

rungen beim Bundesrath erheben, und zu

diesem Ende sich kathol. Vertrauensmänner

aus allen Kantonen versammeln und ge-

meinsame Schritte auf dem Boden ver-
fassnngSmäßiger Rechte anbahnen sollten
(siehe „Anzeiger" Nr. 40). Unterstützt
aus allen Kräften! Es handelt sich dar-

um, den Vundesbehörden den ächten
V olk s willen gegenüber heuchlerischen

Proklamationen und einer lügenhaften
Presse zu zeigen. Nach unserer uumaß-
geblichen Ansicht wäre es am Platz, dieser

Anregung eine noch größere Ausdehnung,

auf die ganze k a t h. Schweiz,
zu geben. Ans allen Gauen unseres

Vaterlandes sollte der Ruf ertönen: Wir
wollen nur unser Recht und ans rechtlichem

Wege; wir stören den Frieden nicht und

sind dem Vaterland so treu ergeben, als
alle Andern; aber eben weil wir freie

Schweizer sind, wollen wir uns in unsern

heiligsten Ueberzeugungen nicht drücken und

dränge» lassen!

Anrgiiu. (Corresp.) Die Altkatholiken
oder Neuprotestanten sprechen jetzt frei und

Der thnrzauijche Große Rath hat wirk-
lieh am 13. d. Zustimmung zum Vorgehen
des Regierungsrathes mit 74 gegen 14 Stim-
ine» beschlossen.

offen ihre innere Gesinnung aus. „Treu-
nung von Rom" ist ihre Losung; ein

Nativnalbisthum — unbedingte Herrschaft

des Staates über die Kirche — das ist
des Pudels Kern. Noch vor Wochen be-

richteten die Hofblätter und Blättchen —
von einer Trennung mit Rom sei keine

Rede, alle Furcht des Volkes sei grundlos.

Doch daö katholische Volk des Aargau hat

ans kirchlichem Gebiet so viele bittere Er-
fahrungen gemacht, daß bei ihm keine

Täuschung mehr möglich ist. Mit Aus-

nähme eines Theils des FrickthalS gibt
sich überall in den kaih. Gemeinden eine

ruhige, aber tiefe Verstimmung gegen die

Gewaltmaßregeln der Diözesankvnferenz-

Herren knnd. Als der eigentliche Urheber

dieser neuen Dragonade wird allgemein

A. Keller bezeichnet -— der schweizerische

Du. Schulte. Die Altkatholiken und Ra-
dikalen betrachten ihn als ihr Oberhaupt;
die Protestanten bewundern ihn und über-

schütten ihn mit Lobeserhebungen; was
die kath. Bevölkerung von ihm sagt, ist

nicht nöthig, zu bemerken.

Daö Schreiben der Diözesankvnferenz

vom 29. Januar wurde den Geistlichen,

ohne weitere Bemerkungen, durch die Be-

zirköämter zugestellt. Weitere Maßregeln
wurden noch nicht getroffen.

Für den katholischen Landestheil des

Kantons hat sich ein kantonaler Volks-
verein gebildet. Am 1. Hornung sind

gegen 5t) Männer ans allen li kathol.

Bezirken, als Abgeordnete der Ortspius-
vereine, in Baden zusammengetreten und

haben die Statuten des Kantonövereins

berathe» und die Grundlage bezeichnet,

auf welchen, im Anschluß an die übrigen

Katholiken des ViöthumS Basel, gehandelt

werden muß.

Im Laufe der letzten drei Wochen wur-
den an mehreren Orten öffentliche Ver-

sammlungcn abgehalten, die sehr zahlreich

besucht wurden und überall zeigte sich eine

entschlossene kirchliche Gesinnung.

Wie man vielseitig hört, wurden die

Führer der altkatholischen, freimaurerischen

Partei, .besonders deßhalb über den Bischof

in Solothurn, wie auch über die übrigen

Bischöfe in Wuth und Feuer gebracht,

weil sie in dem bewußten Hirtenschreiben

das kathol. Volk vor der kirchenfeindlichen

Presse mit Ernst und Nachdruck — und
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auch mit Erfolg — gewarnt haben. Die

Abonnentenzahl von mehreren rothen Jako-

biner-Blättchen ist bedeutend gesunken und

wird sicher noch mehr sinken.

Möchte im protestantischen Landestheil

— aber auch in den übrigen Kantonen

derselben Konfession — da und dort ein

Gamaliel seine Stimme erheben und

den mit so großem Unrecht verfolgten

Katholiken aufrichtige Toleranz und wahre

Humanität erweisen! Gott gebe es!

Aisthum St. Hallen.

St. Galle». Am letzten Sonntag fand

in Eschenbach eine Volksversammlung statt,

welche von ca. 600 Männern besucht war

und ans Mangel an Räumlichkeiten im

Freien tagen mußte. Es wurde den schweiz.

Bischöfen der Dank für ihre entschiedene

Haltung ausgedrückt und da« gewaltthätige

Vorgehen der Diözesanstände als eine

Schmach für die gepriesene Civilisation

des 19. Jahrhunderts erklärt.

Personal-Chronik.

Kanton Solothurn, Heute (den

2t. d.) starb plötzlich an einem Schlagfluss-

der Hochw. Abt don M a ri a st e i n, Pater

Leo Stock lin, geboren Anno 1803,

Kanton Frei bürg. Der am 29. Ja-

nuar verstorbene Herr Joseph M a th e y,

Gerichtsbeisitzer von Boil, hat zu Gunsten

eines Bezirksspitals 5000 Fr. vergabt.

An die Tit. Herren S. in M., S. in

L., P. B. und I. in E., H. in A., M.

in D., R. in G. : Ihre werthen Ein-

sendungen werden benützt werden, sobald

die Umstände eS möglich machen.

Die Redaktion.

Kirchen-Rouleaux
à w Glasmalerei, mit oder ohne religiösen

Bildern in cer Farbenpracht und künstlerischen

Durchführung d-r Glasmalerei nicht nächste-

w d li s-rt in bekannter Güte und Dauer-

ba tiakeit d a Altargemälde, Kreuzwege u.s. w.
L °àbli sement für religiöse Kunst von

H. Lang« in München, Sckomm-rst.aß- l9

Im Verlage von Franz Kirchheim in Mainz sind soeben erschienen

und in allen Buchhandlungen des In- und Auslandes zu haben;

Clmcus, Friedrich, Ennnerungsvlätter an die

Romsahrt im Juni 1871. s- »q. > -.
Katholische Trösteiusomkeit.

Volk von M. Lehmann, kl. 8°. geh. Fr. 1. 35.
22. Bändchen. Erinnerungsblätter aus verschiedenen Ländern. Tlm RhelN

1860. J» Italien 1871 kl. 8«. geh. Fr. 1. 90.

WE''. Jedes Bändchen dieser Sammlung ist mit Separat-Titel versehe»,

bildet ein sclbstständiges Ganze und wird apart abgegeben.

Marianisches CoiMMtionslmch.
Auflage. 8°. geh. Fr. 1. 25.

Molitor, Wilhelm, Das Haus zu Nazareth.
Ein Festspiel für die heilige Weihnachtszeit, Liebfrauen- und Joseph

feste. Min.-Ausg. geh. Fr. 1. —„ in schönem Callico-Einband Fr. 1> 89-

' U Ml ^ îe heilige Co m m u nion in ihrem öfteren

"k würdigen Empfange. Sechste Auflast-
8". geh. 25 Ct. 12

Sestur,

Kommissionsverlag ber lZ o s. Kö s ci'scheu tînchhanîstnng in üemptcu.
Zu beziehen durcb alle Buchhandlungen des In- und Auslandes. (In Solothurn

bet Ient und G aßm ann.)

Herz Zesn-Andachten. Lieder und Litaneien
nelist Hebets-Upogolat und Kerz-Warm-Wndacht.

Nach römischen und andern approbirten Schriften bearbeitet von Pfarrer kliM?
Là-Mil (Verfasser deö Vesperbuchs: „Psalmen und Hymnen").

Älit oberhirtlichcr Approbation.
16°. Preis broch. (15 Bogen stark) nur 85 Cts.

In keinem einzigen der existirenden Herz-Jesn-Bücklein wird dem praktisches
g o tt esdle» st lieben Bedürfniss- in gleicher Weis- Rechnung getragen wie in vor-
liegendem. Wir heben besonders kcrvor die r e i ch e A us wah l 'd er An d ach ten,
deßgleichen der Lieder (20 vom Herzen Jesu, alle leicht sangbar, mit Angab- der M
lodi-eng; Litaii.icn neu», davon sechs vom Herze» Jesu )e -c — Nur Einführung
den g e g e n w à r t i g e n H e r z - I e s u - A » d a ch te » empfiehlt sich obiges Büchlein M

vorzüglicher Weise; ber Preis ist ein ganz enorm billiger zu nennen, ls

Vorzügliches Mittel gegen

Glitdjuchl und äußere Vcrkältungcn,
seit Kurzem erfunden, ist biS heute das Einzige, das bei richtiger Anwendung
Gliebsucht augenblicklich, eine hartnäckige, lange augestanbene, bei Gebrauch minbesteu
einer Doppeldosis innert 1 - 8 Tagen heilt.

Preis einer DosiS, Gebrauchsanweisung und Verpackung 1 Fr. 50 Rp- ""
einer Doppeldosis 3 Fr.

Eine Menge Zeugnisse von Geheilten des In- und Auslandes be»"

Eigenthümer

^ H-altHusar Amstukde» in Sarnen (Obwcllden)^

âo ill ötrvlltlieilvli LIMvl'll mill ôllài'vmîiânàim îMK'vNviA'tvn iislollM'
«iilii eiàài' vmi'îMlis' oà ivvi'àn wlMàM. Neue Erscheinungen

tresses

regelmäßig und schnell ein und werden gerne zur Einsicht mitgetheilt.

I E/LkÄS'MKLsF" MÄAss" à
Druck und Erpedition von B. Schwendimann.

(Hiezu Extra-Beiblätter.)



Extra-Beivlätter zu Nr. 8 der Schweiz. Kirchen-Zeitung.

durch Hottes Barmherzigkeit und des apostolischen Stuhles Hnade

W i s clr o f Von ÄZcrsel^
entbietet

dP' Hochmm'dlMll Grstsitichstrit nnd dein glnnbigell 'VoUtb des Hssthniiis Dnsel

Kriede, Keit und Segen in Jesu Mrisio!

Geliebteste iia Herrn!

Das höchste Gut des Menschen hicnieden ist der Glaube, dieß wahre Himmelslicht, ohne

welches kein Sterblicher sichern Aufschluß hätte über die wichtigsten Fragen, die seine Vernunft
sich stellt, noch Befriedigung für die tiefinnerlichsten Bedürfnisse seiner geistigen Natur, Was
vermochte die vorchristliche Weltweisheit in all' dieser Hinsicht der Menschheit und jedem einzelnen
Denker zw bieten, als nur Steine statt des Brodes, so zwar daß, jeinehr man Anstrengung machte,
die Wahrheit in den erhabensten Dingen zu suchen, desto mehr die Ohnmacht unserer Erkenntniß
zu Tage trat, bis zuletzt der schreckliche Zweifel an Allem das Resultat ward, in das sich

die kühnsten Geister gefangen gaben? Und mit und während dein Ehristenthum war es nicht
anders, sofern man ohne das Glaubenslicht desselben an der Lösung der Grundfragen unseres

Daseins und der Existenz und des Zieles aller Dinge zu arbeiten unternahm. Kein armseliges
Lämpchen würde in finsterer Nebelnacht so dürftig leuchten, als unsere thöricht stolze Vernunft
mit ihren Ergründungen, wenn die Sonne der christlichen Wahrheit nicht mit ihrem Strahlen-
glänze dastünde. Im Tageslicht des göttlicheil Ehristenthum wissen wir, was und woran wir
sind; erkennen Gott, die Welt, uns selber, — Ursprung und Ziel und Ende alles Daseins —



Alles ist hell vor unserm Blick, Alles harmonisch, Alles trostvoll, erquickend, veredelnd und hei-

ligend sür Gesinnung und Herz, Unsere Menschenwürde stützt sich auf Wahrheiten, die der Glaube

lehrt; nicht minder unsere Hoffnung über das Grab hinaus, und nur über dem Fundamente

des Glaubens erhebt sich die Krone der Tugenden, die Liebe. Aus dem Glauben stammt die

Gleichmüthigkeit, der Opfersinn, die Weihe der Ehe, des Familienlebens, des Arbeiterstandes, der

Gesellschaft. Er ist die Wurzel aller Rechtfertigung vor Gott, die Bedingung alles Gefallens

vor Gott, die Vermittlung aller Wiederaussöhnung mit Gott nach gethaner Sünde, die Grund-

tage alles übernatürlichen Verdienstes, der Schlüssel zur Pforte des ewigen Lebens, der Weg zur

Seligkeit der Auserwählten im Himmel.

Allein gleichwie nur der christliche Glaube all' dieß gewährt, weil nur die von Gott

stammende Wahrheit diese Kraft besitzt und diese Segnungen verleiht, so ist es hinwieder auch

zuvörderst nur der vollständige und reinbewahrte Glaubensinhalt, wie ihn die heilige katholische Kirche

uns lehrt und stetig überliefert hat, dem wir diesen hohen unschätzbaren Werth über Alles, was

die Erde und die Zeit uns gewähren kann, einräumen. Denn eben Gottes Kraft muß ihm in-

wohnen, als Gottes Wort; und an Gottes Wort soll der Mensch nicht beschneiden, nicht zufügen,

nicht wegthun. Darum hat Jesus Christus, unser göttliche Lehrer, die Kirche gestiftet, auf

daß da nicht Menschen, sondern durch die menschliche Vorstcherschaft in ihr, als ein von Oben

geleitetes und erleuchtetes Lehramt, der hl. Geist selbst die Reiubewahrung, Ausbreitung und

r i ehti g e E r l ä u te r u n g und E ntwi ck lung der göttlichen Wahrheit des Christenthums

besorge. Darum ist es jene Kirche, an die wir uns halten, welche die Stamm- und Mutter-
kirche des Christenthums ist, welche zu Jerusalem gleichsam in der Wiege lag, welcher in den

Jahrhunderten der heidnischen Verfolgung die Millionen heiliger Blutzeugen, die Heiligen ins-

gesammt angehörten, welche die barbarischen Völker eivilisirte, die herrlichen Dome schuf, die

tiefdenkenden Lehrer der kirchlichen Wissenschaft des Mittelalters bildete, die herrlichen Anstalten
der Menschenliebe nach jeder Richtung in's Dasein rief, dem Abendlande das Christenthum vor

dein Andringen des Halbmondes rettete, den Felsen Petri stets in ihrer Mitte bewahrte, — es

ist die heilige, römisch-katholische Kirche. Eben von dem Glauben, den sie, die römisch-katholische

Kirche, lehrt und durch den wir ihr angehören, sagt der hl. Laurentius Justinianus so schön:

„Kein Reichthum, kein Schatz, keine Ehrenstelle und kein Gut dieser Welt kann dein christkatho-

lischen Glauben verglichen werden, der die Sünder zum Heile führt, den Blinden Licht, den

Kranken Heilung bringt, durch die Taufe von der Erbschuld reinigt, die Gläubigen nach dem

Fall aufrichtet, den Büßenden Beharrlichkeit verleiht, die Gerechten in der Heiligkeit fördert, die

Märtyrer krönt, die Jungfrauen, Wittwen und die Gläubigen überhaupt in Herzensreinheit be-

wahrt, mit heiliger Weihegewalt die Geistlichen ausrüstet und Alle, Alle in den Besitz des ewigen

Erbes jenseits, in Gemeinschaft der Auserwählteu des Himmels einsetzt!" H

Ihr alle, im Herrn Geliebteste, seid des unendlichen und unverdienten Glückes theilhast,

von Eltern dieses Glaubens geboren, auf diesen Glauben hin getauft und in die Kiiche Gottes

aufgenommen zu sein; von ihren geweihten Dienern seid ihr in eurer Jugend und auch seither

beständig durch das an den Sonn- und Festtagen verkündete Wort Gottes unterrichtet worden;
ihr seid Gläubige, seid Katholiken. O daß ihr es mit Dank gegen die übergroße Güte und

zuvorkommende Gnade Gottes erkennen möget, daß euch kein größeres, werthvolleres Gut könnte

gegeben werden! Und wenn ihr gegen den Schatz eures wahren Glaubens die ganze Welt be-

kommen könntet, sie wäre im Verhältniß zu jenem nicht mehr werth, als es das Linsenmus war,
um welches Esau thöricht sein Erstgeburtsrecht hingab.

i) Ickxn. vitiv, Us ticks, o. 6.



Allein der Glaube legt uns auch Pflichten auf, richtet Forderungen an uns und will, wie
jede Gnade unserseits eine getreue, thätige Mitwirkung. Nur in dem Maße, als man diesen

heiligen Obliegenheiten entspricht, erweist mail sich als deS Glanbensgntes würdig und sichert
sich die Forterhaltung dieses höchsten Himmelsgeschenkes zu. Alle Lauigkcit in Erfüllung dessen,

was der Glaube von uns verlangt, alle Mißachtung und Verletzung der im Glaubeil entbaltenen
Pflichten ist selbst schon Zeugniß eines ermattenden, sinkenden Glaubens und macht uns stufen-
weise, je mehr unsere Kälte und Nachlässigkeit zunimmt, undankbarer, strafbarer, deS höhern
Glaubenslichtes unwürdiger, wovon endlich die letzte Stufe zu dem Abgrunde führt, der als
Verlust des Glaubens und Versunkenhcit in Materialismus das schrecklichste Unglück der Mensch-
heit, der Völker und Individuen ist.

Je mehr deßhalb in unsern Tagen der katholische Glaube von allen Seiten her und mit
aller Gattung Waffen angegriffen und bedroht wird, desto wichtiger und unerläßlicher ist es, daß
wir die Pflichteil desselben recht beherzigeil und getreu erfüllen. „Wer meine Lehre vollbringt,
der wird erkennen, daß sie aus Gott ist," dieß Wort Christi gilt auch hier.

Indem wir uns entschlosseil haben, euch, im Herrn Geliebteste, über die dem Glauben ill-
wohnenden und ihn bedingenden Pflichten ein belehrendes Wort zur Einleitung in die hl. Fasten-
zeit an euch zu richten, wollen wir jedoch diesen gewählten reichhaltigen Stoss ans jene Obliegen-
heiten und Forderungen des Glaubens beschränkt habeil, die dem Glauben als in ne r l i eh e in

Akt, als rein in unserm Geiste (Verstand, Willen und Gemüth) vorgehender Handlung zuge-
hören. Daher wollen wir nicht in Betrachtung ziehen weder das offene, mnthige Bekenntniß des

Glaubens vor Andern, noch den Ausdruck des Glaubens im Gebet, im frommen Leben, im
Empfang der Sakramente, in der fleißigen Beiwohnung am Gottesdienst. Wir nehmen den

Glauben an als die innere, freie, u n t e rw e r f u u g s v o l l e Zustimmung unserer
ganzen geistigen Wesenheit an die göttlich geoffenbarten und durch
d i e k a t h o l i s ch e K i r ch e v v r g e st e l l t e n W a h r h e i t e n des C h r i st e n t h n m s,
und beantworten hierauf gestützt die Frage:

Welche Pflichten und Erfordernisse wohnen diesem Glauben inne

I. „Der Glaube ist ein fester Grund für das was man hofft, eine gewisse (zuverlässige)
Ueberzeugung von dem, was mail nicht sieht," — so erklärt der große Völkerapostel im Hebräer-
briefe (kl, 1) das Wesen des Glaubens, und besser und treffender, als es in diesen vom heil.
Geiste eingegebenen Worten geschieht, ist der Begriff und die Natur des Glaubens noch nie er-
faßt und dargelegt worden.

Es erhellt aber hieraus, daß der Glaube keineswegs darin besteht, von einer Wahrheit
Kenntniß zu haben, noch viel minder eine Lehre nur im Gedächtnisse haftend zu behalten; es

genügt zum Glauben nicht, daß man etwas als wahr gelten läßt, ohne es zu bestreikn, noch

viel weniger, daß man sich im Allgemeinen zu einer Neligionslehre bekennt, deren verbindliche

Wahrheiten aber nicht mit Willens- und Herzensübereinstimmnng erfaßt, vielleicht nicht einmal

zu kennen sich bemüht oder wohl gar nach eigener Auswahl nur hinnimmt. Das Alles heißt

nicht Glaube, solche Gesinnung ist kein Glaubensakt vor Gott und dem eigenen Gewissen, solche

Religion ist keine innere; es fehlt da „der feste Grund" für das, was man hofft und was die ewige

Wahrheit verheißen hat; es fehlt „die gewisse Ueberzeugung" von dem, was man nicht sieht;
es fehlt das innere „Angelöbniß" vor Gott, denn Glauben kommt von „Geloben." Die erste

und Hauptpflicht des Glaubens ist daher das innere, vorbehaltlose Annehmen der gcoffcn-
barten Wahrheit, stamme deren Erkenntniß nun von unmittelbar göttlicher Fundguelle (hl.
Schrift) oder von der Lehre der Kirche, die der Katholik ja als das unfehlbare, gottbeglaubigte
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Organ Christi, als die autorisirte Vermittlerin der wahren Heilslehre Jesu für die Menschen

anerkennt und anerkennen muß. Jene A n n ahme der geoffenbarten Wahrheit aber, da diese

weder Sicht- noch Fühlbares, noch absolut zu Begreifendes bietet und die Erweise ihres Inhaltes

im eigentlichen Grunde anders als aus der göttlichen Allwissenheit und Wahrhaftigkeit nicht

geschöpft werden können, muthet unserer menschlichen Erkenntniß, unserm Verstände immerhin

eine Art Verzicht ans eigene Selbstgenügsamkeit zu, ist ihrem moralischen Gehalte und Werthe nach,

bezüglich jeder einzelnen Glaubenswahrheit wie auch bezüglich des Ganzen der katholischen Religion,
cine freie und volle Unterwerfung des Geistes unter die Autorität Gottes als der ewigen

Wahrheit. „Darum danken wir Gott ohne Unterlaß, schreibt der hl. Paulus, ^) daß ihr die

Verkündigung des Wortes Gottes, das ihr von uns vernommen, aufgenommen habet nicht als

Wort von Menschen, sondern, wie es wahrhaft ist, als Wort Gottes, der in euch wirket, die ihr ^
gläubig geworden seid."

Der ächte Glaube enthält also in sich die Anerkennung der allerhöchsten
und unbeschränkten Autorität Gottes als des höchsten allumfassenden Lichtes,
zu welchem unsere Erkenntniß sich als das Auge verhält, — als des ewigen göttlichen Wortes,
auf welches unsere Vernunft als das Ohr des Geistes horcht, als der absoluten Majestät,
vor welcher der erschaffene, beschränkte Menschengeist im Staube sich beugt und sich selbst freudig

zum Opfer bringt, um hinwieder sich selbst weihevoller, lichter, wahrheitsbereichert aus Gottes

Hand zurück zu empfangen.

Herrlich sagt der hl. Bernhard ^) : „Der Glaube ist die erste und der Anfang aller Tugen-
den und gleichsam die vorzüglichste Ehrenhnldigung, dem Allerhöchsten erwiesen. Er beugt so zu

sagen, zur Anbetung und Verehrung der allerhöchsten Majestät Gottes, in erster Linie das von

unserem Geiste, was wir dessen Kopf nennen können, den Verstand oder die Erkenntniß, und

unterwirft ihn dem Ausspruch und Wissen des Ewigen; darum sagt auch der Apostel, daß die

Verkünder des Evangeliums gleichsam allen Verstand gefangen nehmen unter den Gehorsam
des Glaubens, im Gehorsam gegen Christus." °)

In dieser Unterwerfung des Glaubens, in dieser selbstverleugnenden Hingabe des Verstau-
des an das Ansehen der ewigen göttlichen Wahrheit liegt der hohe sittliche Werth des Glaubens

vor Gott, liegt der Grund seines übergroßen Verdienstes. Darum rechtfertigte der Glaube die

Menschen im alten Blinde, weil er den Menschen wieder in das rechte Verhältniß der wil-
ligen Abhängigkeit und des freien Gehorsams gegen Gott zurückführt. Darum gab der Glaube
den alttestamentlichen Opfern die Hauptbedeutung; denn er selbst ist in Wahrheit ein Opfer,
und zwar das höchste und angenehmste, das der Mensch (aus sich) Gott darbringen kann, seine geistig
kennende Wesenheit. Darum will Christus, der in den Zeiten vor ihm, wie in allen Zeiten
nach seiner irdischen Erscheinung das eigentliche Objekt alles Glaubens ist, vor Allem den Glauben
und erklärt ihn als die Grundbedingung des ewigen Lebens. „Denn also, spricht er zu Niko-
demus, hat Gott die Welt geliebt, daß er seinen eingeboruen Sohn hingab, auf daß Alle, die

an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben" ^). Wer glaubt/ der

nimmt Gott auf, der gibt sich an Gott hin, der lebt aus Gott. Wie sollten wir also anstehen, zu
glauben? „Sollen wir nicht vielmehr, wie der Apostel au die Hebräer schreibt, (glaubend) dem

Vater der Geister u n s u uter wer feu, damit wir leben?" Z „Mer, der glaubt, daß Jesus
der Gesalbte sei, ist aus Gott geboren", schreibt Johannes. °) Der Glaube ist die D e

in uth, als
Akt der Auerkenntniß unserer U nv e r m ö g e u h e i t, ist die Lie be, als Akt der U e be r-

>) I. Thess. 2, 13. 2) guper vsirtie. sorm. XII. II. Kor. 10, 5. Joh. I, 4 Hebr 12, 9.

°) I. J°h. 5, 1.
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gäbe unser selbst an Gott; er ist G o t t e s d i e n st, er ist G e b e t, Opfer, Geiste s-

kommunion; er ist der Triumph des Göttlichen über alles Irdische und Geschöpfliche; denn

»das ist der Sieg, welcher die Welt überwindet, der Glaube," I
O bemerket daher wohl, im Herrn Geliebteste, wie viel dem zum wahren verdienstlichen

Glauben noch fehlt, der, wenn auch katholischen Namens und katholisch unterrichtet, nur so lau,
so gleichgültig gegen den Inhalt der Neligionswahrheit, die er bekennt, dahin lebt, ohne gefühltes
Bedürfniß seine Seele mit göttlicher Wahrheit zu sattigen, ohne irgend welche Anmnthnng seiner-

seits, die eine selbsteigene Hingabe und Unterwerfung an Gottes höchste Autorität in sich schlösse!

Da ist wahrlich das Reich Gottes noch nicht eingekehrt, das mit dem lebendigen Glauben
Eins und dasselbe ist; denn es ist das Reich Gottes ein Sauerteig, der uns durchdringen will
und muß; er ist geistiges Leben, und kann deßhalb nicht als todtes Talent begraben liegein Die
Wurzel, die Kraft und der Kern des Glaubens besteht eben darin, daß wir uns unter Gottes
seiner heiligen Kirche Aussprüche beugen, sie uns zur innersten Ueberzeugung machen, nicht so-

Wohl durch Grübeln und Begreifenwollen des Inhaltes, als durch die gewisse Ueberzeugung, daß

er auf göttlicher Offenbarung beruht.
Nur Gott allein, nur seiner Allweisheit, unendlichen Wahrhaftigkeit

und M ajestät gebührt solche Unterwerfung des Geistes, solch' kindliche freie Uebergabe unseres

Verstandes und Denkvermögens, solche Huldigung unserer geistigen Natur, An Menschenwort
und Menschenlehre können und dürfen wir nie in diesem Sinne glauben. „Ich weiß, wem ich

glaube!" (8cnn, eiii erollilli), so rufen wir getrost aus in Bezug auf Alles, was zu un-
serer heiligen katholischen Religion gehört; denn Alles, Alles in ihr beruht auf göttlichem
Grunde, Eben darum ist es so wichtig, daß wir alle von der göttlichen Einsetzung der katholi-
scheu Kirche und der göttlichen Leitung ihres höchsten Lehramtes recht durchdrungen seien. Nicht
Menschen glauben wir, indem wir der Kirche glauben, ihrer Autorität uns unterwerfen, ihre
Lehre rückhaltslos annehmen, wir glauben Gott, dessen Organ sie ist als die Vermittlerin der

geoffenbarten Wahrheit für uns; wir glauben Christo, der sie gegründet, der ihr die Verheißung
des steten Sieges über Lüge und Irrthum gegeben, der stets bei ihr ist bis an's Ende der Zeiten;
wir glauben dem heiligen Geiste, der ihr immerfort seinen Beistand leistet und durch ihr Lehr-
amt selbst zu uns spricht. — Wir wissen, wem wir glauben, — und au Gott in

gläubiger Unterwerfung uns hinzugeben und seinem Allmacht- und WciSheitsworte uns zu unter-

werfen, ist keine Erniederung, ist keine Knechtschaft, keine Einbuße unserer Vernunft, noch unserer

Freiheit, An die Aussprüche der höchsten, unendlichen Vernunft uns anschmiegend, erheben wir
vielmehr uns und unser beschränktes Erkennen auf eine höhere, würdigere Stufe; wir gewinnen
ciu Inhalt der Wahrheit, und zwar in den wichtigsten Fragen des Daseins; wir gewinnen an

Sicherheit und Gewißheit der Erkenntniß, da hiefür Gottes Wissen und Wahrhaftigkeit doch

eine unendlich zuverlässigere Bürgschaft sind, als Menschenwort und Sinueneindruck; und wir
üben einen Akt der sittlichen Erhebung, der Tugend und des übernatürlichen Verdienstes. Der
wahre Glaube adelt, heiligt und führt zum ewigen Leben,

Aus dem Gesagten über die Pflicht der lebendigen Annahme des göttlichen Lehrinhaltes
und der vorbehaltlosen freien und aktiven Unterwerfung unter Gottes höchstes Ansehen, welche

Pflicht wesentlich vom Glauben gefordert wird, und zu seinem Wesen gehört, möget ihr, geliebteste

Diözesaneu, nun auch ermessen, ob das glauben heißt, wenn die Vernunft des Einzelneu zu

Gericht zu sitzen sich herausnimmt über das, was als göttlich beglaubigte Religionswahrheit von
Goti durch seine heilige Kirche uns vorgestellt wird; ob jene Leute mit Recht „Gläubige"

-) I, Joh. 5, 4, -) II, Timoth, 4, 12,
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heißen können, welche keinen Akt der Unterwerfung, des Opfers, der Anerkennung eines über-

natürlichen Ansehens Gottes je über sich bringen; die nur annehmen, waS ihrer beschränkten

Erkenntniß einleuchtet, ihrem Herzen und ihrer grundsätzlichen Richtung entspricht, oder im Kreise

ihrer Ideen, Erfahrungen und Sinneswährnehmungen liegt! Ob da Glauben wohne, wo der

Geisteshochmuth dem Ausehen der Kirche die Wissenschaft einzelner Gelehrter, dem Ansehen der

heil, Schrift die kleinlichen Einwendungen, die man aus der Geschichte oder den Naturphänomenen
schöpfen zu können vermeint, als Kriterium gegenüberzustellen wagt; ja, es als die Aufgabe der

Menschheit ausposaunet, nur auf die Ampel der eigenen Vernunft, auf das Flackern der eigenen

Geistesfackel, alle Forschung, alles Wissen, allen Fortschritt abzustellen, O, wie sind sie so klein in
ihrer vermeintlichen Größe! Wie so unvernünftig mit ihrer Vernunft! Wie so frevelnd mit
ihrem Promethensfener dem selbstleuchtendeu Sonuenball der ewigen Wahrheit gegenüber I Solche

hatte der göttliche Heiland im Auge, als er ausrief: „Ich Preise dich, Vater, Herr Himmels und
der Erde, daß du dieses vor den Weisen und Klugen verborgen, den Kleinen aber geoffenbaret

hast! Ja, Vater! denn also ist es wohlgefällig gewesen vor dir!" — Denen, die sich in ihrer
Winzigkeit und innern Hohlheit selbst genügen, entzieht sich mit Recht der Sonnenglanz der

Wahrheit; er durchleuchtet nur die, welche kriställrein und hingebungsvoll ihrem Strahle den

Weg in's innerste Geistesleben gestatten und sich von ihm erhellen lassen, — Wo Hochmuth, da

ist kein ächter Glaube möglich, und wo die Auflehnung gegen Gottes Kirche, da ist Glaube und

Wahrheit ferne!

O beherzigen wir des sel, Thomas von Kempis goldene Lehre (Nachfolge Christi IV,
Cap, 18): „Venge dich vor Gott und unterwirf deine Gesinnung dem Glauben, so wird dir
das Licht der rechten Erkenntniß aufgehen und dir so weit leuchten, als es dir heilsam und

nothwendig sein wird,"

II. Eine zweite, dem religiösen Glauben inwohnende Forderung ist, alles das ahne

Ausnahme zu glauben, was Gott geoffenbart hat und durch die k atho-
l ische Ki r ch e uns zu glauben v o r st e l l t.

Der hl, Apostel Jäkobus spricht bezüglich der Befolgung der göttlichen Gebote eine ebenso

ernste, als tiefbegründete Wahrheit aus, da er schreibt: „Wer das ganze (übrige) Gesetz hall,
aber nur ein Gebot übertritt/ d e r verschuldet sich an allen. Denn der gesagt hat: Du
sollst die Ehe nicht brechen, hat auch gesagt: Du sollst nicht tödten. Wenn du die Ehe nicht

brichst, wohl aber tödtest, so bist du ein Uebertreter des Gesetzes," I
Es ist selbstverständlich das Verhältniß ganz gleich, wenn es sich um geoffenbarte

Wahrheiten handelt, wie beim Sittengesetzc, soweit es auf dem göttlichen Gebote beruht. Der hier
das eine Gebot gab, als der höchste und allheilige Gesetzgeber der Menschheit und der Herr aller

seiner Geschöpfe, dessen Willen ihre Aufgabe ist und ans dessen Ruf alle Wesen hören; der von

den vernünftig-freien Geschöpfen, den Menschen, einen vernünftig-freien Gehorsam zu fordern
berechtigt ist, — er, der das eine Gebot gab, steht mit dem gleichen Ansehen curd Herrscherrecht

auch hinter den andern Gebotenster stützt sie alle mit dem gleichen göttlichen Ansehen als der

Allheilige, der All-Richter und der Allregierende, Wer darum auch nur wider ein Gebot sich

versündigt, handelt wider die unbedingte Majestät des Gesetzgebers, er setzt seinen geschöpflichen

Willen oder Trieb über das Gesetz und das Recht seines Schöpfers, Nur die Erfüllung alle r
Gebote ist gottgefälliger Gehorsam, alle Uebertretung auch nur eines Einzigen, ist ein Akt des

Ungehorsams, der im Grunde wider das ganze Sittengesetz geht, weil eben alle seine Gebote

vom Eineist gleichen, höchsten Ansehen getragen werden.

-) Jakob 2, 10, 11.

l
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Also verhält es sich auch auf dem Gebiete der geoffenbarten Glaubens-
Wahrheiten, Der Grund der Glaubwürdigkeit für jede einzelne dieser Wahrheiten, wie für
den gesammten Inbegriff der katholischen Religionswahrheiten mit einander — ist Gott, der

Allwissende, unendlich Wahrhafte, Heilige und Getreue, Ans seinem Munde
kann nichts Unwahres kommen, in seinem Worte kann weder Irrthum, noch Lüge, noch Trug
sich finden, Gott ist das reinste Licht, und es ist kein Schatten in ihm, I „Dein Wort ist Wahr-

heit!"H spricht zum Pater in seinem hohenpriesterllchen Gebete vor dem Leidensgang der mensch-

gewordene Sohn Gottes, „Die Wahrheit wird euch frei machen", ch spricht er an einer andern

Stelle, und er meint d i e Wahrheit, die e r uns vom Himmel gebracht und die er selbst i st,

nach seinein Ausspruche: „Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben," H
An G o t t als die ewige, reinste untrügliche Wahrheit zu glauben, ist heilige Pflicht des

Menschen, der seine Vernunft als Gabe Gottes besitzt und sie zunächst dem Worte GotteS z»

öffnen und zu unterwerfen hat; denn er hat sie für Gott, weil in Gott unsere Bestimmung
ist. — Ist aber Gott der Allweise und Wahrhaftige der unentwegte Anker unserer gläubigen
Hingabe, der feste Grund unseres Fürwahrhaltens, die sichere Bürgschaft für das, was sein Wort
uns offenbart, so ist klar, daß hieraus die nicht minder heilige und absolute Schuldigkeit unser-

seits sich ergibt, Alles, ohne Ausnahme, mit gläubiger, unbedingter Unterwerfung unseres

Geistes aufzunehmen und uns zur innersten Ueberzeugung zu machen, — alles, was ans G v !-

tes Wort beruht, was das Siegel der göttlichen Beglaubigung aufweist, was als Theil des

geoffenbarten Religionsinhaltcs gilt. Wie in jedem Strahl der Sonne die Natur des Sonnen-

lichtes sich findet, wie das Gesetz der Gravitation in allen wägbaren Körpern sich offenbart, so

ist Gottes Wahrheit allen einzelnen geoffenbarten NeligionSwahrheiten innewohnend, und

prägt allen die gleiche Glaubwürdigkeit ans, und verpflichtet uns gegenüber all' diesen einzelnen,

göttlich beglaubigten Religionsartikeln zu gleicher Unterwerfung, Es heißt, Gottes W a h r-

haftigkeit selbst anstreiten, in Zweifel ziehen oder mißachten, wenn ich auch nur Eine

Lehre bestreite, deren Grund auf göttlich beglaubigter Unterlage sich stützt. Und da ist kein

Unterschied zulässig, ob die göttliche Offenbarung oder Beglaubigung sich auf ausdrückliche Stellen
der heiligen Schrift zurückführen läßt, oder ob die heilige, von Jesus Christus gestiftete tat ho-
lische Kirche das Vermittlnngsorgan zur Kundmachung solcher Wahrheit an die Gläubigen
ist. Denn die Kirche ist geleitet vom heiligen Geiste, als dein Geiste der Wahrheit, der immerdar
bei ihr bleibt; sie hat aus des Gottmenschen Mund die Versicherung, daß die Pforten der Hölle
sie nie überwältigen werden, also anch nie in Irrthum zu führen vermögen; und sie wird vom

heil, Geiste selbst in der Schrift „die Säule und G rund veste der Wahrheit"
genannt. Daher auch der Katechismus einfach sagt: Wir müssen alles glauben, was Gott
geoffenbaret hat und d n rch d i e k a t h oli s ch e K i r ch e uns zu glauben vorstellt.

Wer erkennt ans dem Gesagten nicht, welcher Versündigungen diejenigen sich schuldig

machen, die anch nur eine einzige Lehre der hl, katholischen Kirche verwerfen, oder selbst

nur bezweifeln; um so mehr diejenigen, welche beliebig sich ihr Religionsbekenntnis; auswählen,

unter Beseitigung alles dessen, was ihnen minder gefällt! Ist es überhaupt denkbar, daß man

Wahrheiten noch für göttlich halte, die man der subjektiven Beurtheilung und Verurtheilung

unterwirft? Ist es nicht klar, daß die Verwerfung Eines Punktes im schönen, einheitlichen

Organismus der katholischeil Religion d a s Ganze von der göttlichen Autorität
ablöst und als menschliches Gedankensystem hinstellt — und daß hiemit der Glaube s elbst
aufhört, ein göttlicher zu sein, mit andern Worten, in puren Nationalismus um-

-I. Joh, 1, 5, ') J°h. 17, 17. -) Joh, 8, 32, «) Joh, 14, 6,
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schlägt? Ist es nicht offenbar, daß wer der katholischen Kirche zumuthet, in Einem Punkte von

der Wahrheit abgeirrt zu sein, sie konsequent nicht mehr als die göttlich gestiftete Heilsanstalt
in der Menschheit, nicht mehr als den mystisch durch und mit der Menschheit fortlebenden Christus,
nicht mehr als die „Säule und Grundveste der Wahrheit" betrachten kann? Er verleugnet also

damit schon die katholische Kirche als die wahre Kirche Christi; und dann, wo null er sie an-
derswo finden, diese Kirche, die allen Zeiten und allen Völkern angehört und die stets die gleiche

Lehre bewahrt und die gleichen Gnadenmittel gespendet hat? Er muß darauf kommen, daß

Christi Verheißung voir einer solchen Kirche nicht in Erfüllung ging, daß unser Heiland also

Unwahrheit gesagt, daß er folglich nicht Gott war, daß also das Christenthum eitler Wahn ist?
Schreckliche Gotteslästerungen! — aber sie sind die nothwendige Folgerung, wofern es angeht,
auch nur Eine Wahrheit des katholischen Glaubens, auch nur Eine dogmatische Lehre der katho-
tischen Kirche zu verwerfen, — und eben diese schrecklich schnldbare Folgerung, die im boden-

losen Abgrunde der Jrrreligiösität sich verliert, zeigt, wie schwer sündhaft es ist, einen einzigen
katholischen Glaubenspnnkt zu bekämpfen, zu leugnen, zu beschimpfen! Ob nur einer, oder alle,
es kommt im Grund auf Eines hinaus; das Unterfangen ist Rebellion gegen Gottes Ansehen,
Lästerung gegen Gottes Wahrhaftigkeit, schwarzer Undank gegen des Ewigen gnadenvolle Offen-
barung!

Allein, wird uns vielleicht der eine oder andere Schwachglänbige erwiedern, es gibt Lehren
der katholischen Religion, welche der Vernunft unzugänglich sind und deren Inhalt Schwierig-
leiten erweckt.

O welch' nichtiger, ja thörichter Einwand! Ob es sich dann um Artikel des Glaubens
handle, die nicht gerade nach dein Geschmacke eines Jeden sind, oder ob es jene erhabenen Ge-

heimnißwahrheiten betrifft, welche unsere Erkenntniß in jene Regionen führt, wo unserseits das

Begreifen aufhört und nur das ehrfurchtsvolle Ahnen weilt: es ist offenbar, daß eine g e-

offs en harte Religion uns die g o t t li che n Gedanken kund gibt und nicht der Spiegel
unserer eigenen engen Begriffe sein kann. Wie wäre es erstlich nicht ebenso dreist als einfältig,
dem Ewigen vorschreiben zu wollen, was er uns an Ossenbarungsinhalt mittheilen wolle? Ist
er nicht frei, uns zu belehren, wie er will? Ist er nicht die ewige Liebe, Güte und Weisheit,
und ist folglich nicht Alles, was er an die Menschheit offenbart, derselben zum Nutzen und zum
Heile? Und ist nicht sein Wort, seine Offenbarung Gnade, die unsere Dankbarkeit bean-

spruchen darf und uns zur vorbehaltlosen Hingebung verpflichtet? Ist es nicht unsere Schuldig-
keit, zu erkennen, daß unser beschränkter Geist nicht in die Abgründe des göttlichen Wissens sich

zu tauchen vermag? daß es gerade jener Religion, die offenbar von Gott stammt, durchaus an-
gemessen ist, manche Wahrheiten zu enthalten, die unser Erfassungsvermögen übersteigen? Ist es

nicht der höchsten Majestät Gottes entsprechend, daß selbst unser kühnstes Denken und Forschen
an seinem Worte und Gedanken Schranken finde und an die eigene Bedingtheit erinnert werde?

Vom Standpunkte einer sich nicht überhebenden, nicht in ungemessenem Hochmuth sich

aufblähenden Vernunft kann gegen die Geheimnißlehren des Glaubens keinerlei Einwendung er-
hoben werden. Weitn schon in der sichtbareil Naturordnung dem Auge die fernen Gegenstände
klein und undeutlich erscheiuen und erst vollends ihre Beschaffenheit offenbaren, wann sie in
unser gewöhnliches Sehfeld gekommen sind, ist es sich zu verwundern, daß uns^ so lange wir
annoch in dieser irdischen Pilgerfahrt begriffen sind, die meisten himmlischen Dinge noch'dunkel
und räthselhaft vorkommen, eben weil der Himmel über der Erde so hoch erhaben ist. „Wenn
ich Irdisches rede, und ihr nicht glaubet, sprach der Heiland zu Nikodemus, wie werdet ihr" wenn
ich euch Himmlisches rede, glauben?" Der Apostel aber sagt: „Jetzt, d. h. hienieden, sehen

J°h. 3, 12.
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wir durch einen Spiegel, räthselhaft; dereinst aber von Angesicht zu Angesicht; jetzt erkenne ich

stückweise; dann aber werde ich erkennen gerade so, wie auch ich erkannt bin." H Verhält es

sich doch auch in diesem zeitlichen Leben schon so, daß derjenige, welcher das höhere, geistige Leben

aus Gott in sich pflegt, auch ganz anders das Geistige würdigt und versteht, als der bloß mit
Gegenständen der sinnlichen Wahrnehmung sich Beschäftigende. Deßhalb schreibt der hl. Paulus:
„Der natürliche Mensch faßt nicht, was des Geistes Gottes ist; ja es ist ihm Thorheit, und er
kann es nicht verstehen, weil es geistig beurtheilt werden muß; der Geistige aber beurtheilt Alles.
Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt, daß er ihn unterweise? Wir aber haben Christi
Sinn." 2) Sonnenhaft muß das Auge sein, das für den Strahl der Sonne empfänglich ist.

Und wir sollten es befremdend finden, daß wir die Wunder und Weisheitstiefen der ewigen

Geistessonne hienieden, wo noch Finsterniß und Todesschatten uns vielfach umfangen, zu durch-

messen nicht vermögen! Als ob uns kein CnlenntnißwachMum jenseits wartete! Als ob nicht
selbst die Seligen des Himmels vor einer Fülle und Tiefe göttlicher Weisheitsschätze ständen,

aus der sie ewig schöpfen, nie aber sie erschöpfen können!

Sogar die sichtbare Naturschöpfnng ist an Erscheinungen reich, die des Unbegreiflichen zur
Genüge enthalten, lind gerade je tiefer der Forscher in die Natur der Dinge eindringen will,
desto mehr findet er des Räthselhaften. Sind wir doch über uns selbst in so vielfacher Hinsicht
im Dunkel. Ist aber das Endliche schon derart, daß es uns Geheimnisse bietet, um wie
viel mehr nicht das Unendliche, in dessen Natur es liegt, für uns Sterbliche geheimnißvoll

zu sein?

Die Geheimnisse der Religion sind zudem stets nützlich und der Heilsgnade voll für uns.
Gerade sie geben uns ' besondere Gelegenheit zu jener demüthig-freudigen Unterwerfung unter
und zu der kindlichen Hingabe an die Autorität Gottes, in welcher das eigentliche Glaubens-

verdienst, so weit es unser ist, ruht. Sie stellen Gott in erhabener Majestät uns dar und ziehen

uns zu seiner Anbetung und Bewunderung hin. Sie regen unser Ahnen, Forschen und Hoffen

an, erfüllen uns mit heiliger Sehnsucht nach dem Schauen Gottes und bereichern unsere Er-
kenntniß seiner Führungen und Werke.

Weit entfernt also, daß wir versucht sein sollten, etwas nicht zu glauben, weil es uns dunkel

ist und unsere Fassungskraft übersteigt, soll gerade die Fülle der Geheimnisse, die unsere heilige

Religion enthält, uns zum religiösen Glauben ermuntern. Eine Religion ohne Geheimnisse wäre
Gottes nicht würdig; sie wäre keine Offenbarung Gottes, der ja selbst im Buche der sichtbaren

Natur sich als geheimnißvollsten Urgrund aller Dinge kund gibt.
Noch minder verdient es Berücksichtigung, wenn Neligionslehren deßhalb möchten abgc-

wiesen, nicht geglaubt, ans dein Inhalte des katholischen Lehrbegriffes ausgemerzt werden, weil
sie unsern Stolz kränkelt, unsere Eigenliebe verletzen, unsern niedern Trieben Schranken setzen,

dem sündeverderbten Herzen Unlust erwecken. Als ob die Religion des allerheiligsten Gottes
dem Hange der sündigen Menschheit schmeicheln könnte, und seine Wahrheiten, statt uns ans

dein Heilsweg der Nachfolge Christi zu führen, vielmehr uns ans dein breiteil Pfade des Ver-
derbens schonen müßten! Wahrlich, wer einen oder mehrere Glaubenslehren der katholischen

Kirche nicht annimmt, weil die große Welt sie nicht billigt, der Zeitgeist sie verspottet, die Hohen
darüber zürnen, der — ist nicht Jünger Christi, er verdient den Namen eines Christen nicht,

er weiß nicht, oder will nicht wissen, was glauben heißt.

Der rechte Glaube läßt keine A u s n a h m e zu; wir glaubeil Alles, was die katholische

Kirche lehrt, um des offenbarenden Gottes willen; und hinwieder, weil dieß linser innerster und

') l. Korinth. 13, 12. -) l. Korinth. 2, 14-16.
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höchster Beweggrund zum Glauben ist, genügt es uns, zu wissen, Gott hat es geoffen-
hart, oder was dem gläubigen Katholiken als dasselbe gilt, die katholische Kirche
hält es zu glauben vor — und wir unterwerfen uns unbedingt, d> h. wir unter-

ziehen das Erkennen der menschlichen beschränkten Vernunft in Allem der Erkenntniß der

ewigen unbeschränkten Vernunft, Im Grunde ist dieß Handeln allein vernünftig, und jede An-
maßung einer Kritik dessen, was dem göttlichen Glauben angehört, ist traurige Abirrung, und

durch sich selbst gerichtet. „Wer nicht glaubt, ist schon gerichtet." I
III, Je mehr wir von der Erkenntniß durchdrungen sind, daß die Gnade des Glaubens

ein so hohes, ja das höchste Gut isst das uns von Gott hienieden zu Theil geworden; je leben-

diger die Ueberzeugung uns innewohnt, daß der Glaube die Bedingung des Heiles, die Pforte
zum ewigen Leben ist; je dankbarer wir es bedenken, daß Gott uns aus reiner Liebe und Güte

zum Lichte des Glaubens berufen und wsp solcher unendlichen Liebe durch Werthschätzung des

Glaubens und Befolgung seiner Vorschriften zu entsprechen und mitzuwirken schuldig sind: um
so unbezweifelbarer, Heller und heiliger ergiebt sich eine dritte Pflicht als aus dem Glauben
stammend und sein innerstes Wesen angehend; sie heißt: unverbrüchliche Treue am
G l a u b e n, s e st e B eh a r rlichk e i t i m G la u b e n, so zwar, daß wir bereit
s i n d, e h e r A lle s z u le i d e n, z u ve rli e r e n o d e r a u f u n s zu nehmen, als

vom wahren Glauben abzuweichen.

In der That, was nützte es überhaupt, zu glauben und mittels des Glaubens ein An-
spruchsrecht auf das ewige Heil der Seele sich zu erwerben, wenn wir im Glauben und in den

von ihm gewährten geistigen Gütern nicht verharreten, sondern früher oder später Schiffbruch
daran litten? Nur „wer ausharrt bis an's Ende, der wird seilig." „Wer die Hand an den

Pflug legt und zurückschaut, der dient nicht in's Reich Gottes." Also der Heiland selber.

„Wir sind Christi theilhaft geworden, spricht sein Apostel Paulus, wenn anders wir seine an-
fängliche Grundlage bis gn's Ende fest behalten." H Und er fährt fort: „Fürchten wir dem-

nach, daß wir etwa die Verheißung, in deS Herrn Ruhe einzugehen, vernachlässigen und Jemand
aus euch erfunden werde, zurückgeblieben zu sein!"^) Der hl. Iakobus aber, nachdem er den

Glauben und des Glaubens Geduld empfohlen, ruft ans: „Selig der Mann, der die Anfech-

tung aushäit; denn wenn er ist bewährt worden, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche

Gott denen, die ihn lieben, verheißen hat."

Der Glaube und das in ihm gegründete Erbrecht auf die Kindschaft Gottes in Christo
und auf die Seligkeit des Himmels ist an sich ein so hohes Gut, daß gar nichts in der Welt

ihm gleichgesetzt, ja auch nur verglichen werden kann. Soll es also je uns in den Sinn kommen

können, irgend was in der Welt unter Preisgebnng dieses edelsten Gutes anzustreben? „Was
nützte es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewänne, an seiner Seele aber Schaden litte?" ')
Und unwürdig des ewigen Lohnes wäre fürwahr der, den Furcht oder Gewalt vom Glauben
abwendig zu machen vermöchte! Vielmehr ruft jeder wahre Gläubige mit dem Apostel Paulus
aus: „In Allem — sei es Trübsal, oder Angst, oder Hunger, oder Blöße, oder Gefahr, oder

Verfolgung, oder Schwert — in all' dem überwinden wir um desjenigen willen, der uns ge-

liebt hat." »)

Die Beharrlichkeit ist das Siegel der Auserwählten, der Adel der wahrhaft Gläubigen und

der Gnadenlohn der Gvttliebenden. Denn nicht aus uns vermögen wir es, den Glauben zu be-

wahren und des Glaubens Preis zu erringen. Es ist dieß ein Gnadengeschenk des Himmels

-) Joh. 3, 3. I Matth. l0, 22. -) Lae. 9. 62. Hà 3, 44. «) Hà. 4. 1. ,°) Jak. 4, 42.

Matth. 46, 26. °) Rom. 8. 35-37.
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und zwar das kostbarste von allen, die Krone aller Gnaden; sie wird aber denen nur gewährt,
die stetsfort treu mitwirken der Glanbensgnade, sie in sich ausbilden durch eigene Heiligung und

nach außen leuchten lassen durch erbauendes Beispiel. O wohl dem, der so thut! An ihm wird
die Verheißung in Erfüllung gehen, die der Heiland dem Engel der Gemeinde von Smyrna gc-

machte „Sei getreu bis in den Tod, so will ich dir die Krone des ewigen Lebens geben!"')
Wehe aber Allen, die sich, durch was es immer sei, früher oder später, abwendig machen

lassen vom Glauben, Schiffbruch leiden am innern und äußeren Bekenntniß der wahren Religion,
zurückkehren in die Finsterniß! Ach, wie schrecklich wird einst ihre Verantwortung vor dem

göttlichen Richter sein, der sie zum Gastmahle des ewigen Lebens berufen und mit dein Hochzeit-

liehen Kleide ausgestattet hatte! Besser wäre ihnen fürwahr alsdann, sie hätten die Wahrheit
nie erkannt, hätten die Gnade des Glaubens nie empfangeil gehabt. So drückt sich in der That
der hl. Petrus aus, da er sagt: „Besser wäre solchen, sie hätten den Weg der Gerechtigkeit nie

erkannt!" 2) Aber auch des göttlicheil Heilandes Wort, das er von .Judas sprach, gilt ihnen:
„Besser wäre solchem Menschen, er wäre nie geboren!"")

Und bemerket wohl, theure Diözesanen, daß es mit der Bekehrung solcher, welche vom
Glauben abfallen, eine eigene schwierige Bewandtheit hat. ES läßt Gott nicht mit sich spotten,
und wer die Gnade des Glaubens, die er empfangen, einmal weggeworfen und mit Füßen ge-

treten, wird in seltensten Fällen dieser Gnade neuerdings theilhaftig, weil sein Sinn für das

Höhere, Göttliche, durch den Abfall insgemein abgestumpft und das Gemüth an die innere Hohl-
heit und Leere, die mail mit dem eigenen Selbst oder mit materiellem Strebeil ausfüllt, gewöhnt
und so im Jndifferentismus verhärtet wird. Die Verstocknng ist deßhalb gewöhnlich die Folge
und zugleich die gerechte, aber schreckliche Strafe für die GlanbenSverlängnung. Mit furchtbarem

Ernste legt uns dieß der Völkerapostel selbst ans Herz, indem er schreibt: „Es ist (so zu sagen)

unmöglich, diejenigen, welche einmal erleuchtet worden, auch gekostet habeil die himmlische Gabe

und theilhaftig geworden sind des heiligeil Geistes, deßgleichen gekostet haben das gute, göttliche

Wort und die Kräfte der zukünftigen Welt, und doch abgefallen sind, — wieder zur
Sinnesänderung zu erneuern, da sie, ein Jeder für sich, den Sohn Gottes ans ein neues kren-

zigen und verspotten." H — O daß diese ernste Warnung Alle zur Zeit noch beherzigeil mögen,
die da schwankend sind, die da dem Versucher bereits halb sich überliefert habeil, die nur mit
Einem Fuße noch im Gebiete der wahren katholischen Kirche stehen! Mögen sie eilends um-
kehren, sofort sich wieder mit dem Glauben ihrer Kirche aussöhnen und sich dem göttlich geleiteten

Lehramte derselben unterwerfen! O daß sie es jetzt noch erkenneil, was ihnen zum Friedeil dient!

Ja, hellte noch, wenn ihr des Herrn Stimme höret, der durch die Kirche zu euch spricht, vew

härtet eure Herzen nicht! ")
Wir leben gegenwärtig in einer Zeitlage, wo ihr, liebe Diözesanen, die Pflicht der Stand-

haftigkeit im katholischeil Glauben besonders ernstlich zu erwägen habt. Ueberall ist gegen unsern

heiligen Glauben und jene sichtbare heilige Kirche, die Christus gestiftet hat und deren wesentliche

Einrichtung unzertrennlich mit Ehristi Lehre und dem wahren katholischen Glauben verbunden

ist, der Kampf entbrannt, ein Kampf der Gewalt wie der Tücke und der Heuchelei. Nicht nur
gilt es, mit Kraft und Muth von Oben und fester Entschiedenheit des Willens und Gemüthes
sich zu waffnen, um den Feinden des Heiles zu widerstehen, welche uns von Außen angreifen,
die mit Mitteln der Drohung, der Temporalieuspcrre, der Absetzung, der Verfehmnng das reli-
giöse Leben knechten und fesseln und dadurch sich zu Herren des Glaubens und oer Gewissen

aufzudrängen streben: sondern es ist die Kampfesweise noch die gefährlichere und verderblichere,

') Off. 2, 10. -) II. Petr. 2, 21. -) Matth. 26, 2». «) Hebe. 6. 4-6. °) Psalm 91.
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welche die Maske der Religiosität und der Anerkennung einer katholischen Kirche beibehält, und

unter dieser Verhüllung die schlichten Gläubigen einladet und drängt und auffordert, in Einem

Punkte nur sich von der Glaubenseinheit zu trennen, in Bezug ans Eine Lehre nnr dem obersten

kirchlichen Lehramt und seinem gottlichen Ansehen die gläubige Unterwerfung, die innere Zustim-
mnng zu verweigern, ja offen Widerstand entgegenzusetzen. O laßt euch warnen, Geliebteste!

„Wer an einein Gesetze sich versündigt, schreibt der hl. Jakobns, macht sich der Verletzung des

ganzen Gesetzes schuldig." Wer Eine Wahrheit der offenbarenden göttlichen Autorität verächtlich
oder rebellisch zurückweiset, der k ün det i h r ü b o r h a u p t de n G tauben auf, mag
er sich auch überreden, in allen andern Punkten katholisch zu sein. Die Religion ist kein Kram-
laden, wo man zur Auswahl eingeladen wird; sie ist ein Organismus, wo Alles einheitlich ver-
bunden ist. Laßt euch auch nicht durch den Trug verführen, man wolle euch keine Glaubens-
Wahrheit antasten, die Bekämpfung gehe nur auf die Kirchenverfassung, nur auf die hierarchische

Ordnung der katholischen Neligionsgesellschaft. Die sichtbare K i r ch e ist Gegenstand des

Glaubens, sowie auch daß sie von ihrer eigenen Vorsteherschaft, vom Papst und von den Bischöfen
geleitet werde, — daß diese ihr göttlich eingesetztes Lehramt ausmachen, dessen Entscheidungen
nicht irren können und daß sohin von allen Katholiken all' das gläubig anzunehmen
sei, w a s von diesem Lehrnmte d o g m a t i sch d e f i n i rt wird.

An die heilige Mutterkirche euch angeschlossen, an das untrügliche Lehramt, an den Felsen

Petri, an enern rechtmäßigen Bischof, euern Oberhirten an Christi Statt! Das ist unser Mahn-
ruf an euch, Diözesanen. Das macht euch stark nach Außen und das festigt euern innerlichen
Glaubensgrund. O wie stolz,und freudig, aufrecht und siegesgewiß dürft ihr, Kinder der katho-

lischen Kirche, mitten im aufgeregten Sturm und im Toben des Kampfes dastehen, wofern ihr
nur treu euerm heiligen Glauben bleibt, den Christi Wort verbürgt, der Apostel und der Mär-
tyrer Blut befruchtet, zahllose Wunder bekräftigt, Millionen von Heiligen verherrlicht und noch

keine Macht der Welt und der Hölle in vollen achtzehn Jährhunderten besiegt hat. Euer Glaube

schließt euch an Gott an, macht euer Leben trostvoll, segensreich und verdienstlich, erschließt euch

ein neues seliges, ewiges Dasein über das Grab hinanS, — euer Glaube ist euch Hort des Heiles.
Licht im Lebensdunkel, Kraft zur Heiligung, Vorschule des geistigen Schauens im Himmel,
Diesen Glauben bekennet freimüthig; für dieß hohe Gut streitet männlich lind vertheidiget es,

wenn nöthig, selbst mit dem Opfer eures Blutes. Ich schließe mit den Worten des hl. Petrus,
des Felsen- und Glaubensmannes: „Seid nüchtern und wachet; denn euer Widersacher, der Teufel,

geht umher wie ein brüllender Löwe, und suchet, wen er verschlinge. Ihm widerstehet, stand-
haft im Glauben. — Der Gott aller Gnade aber, der uns durch Jesum Christum berufen,

hat zu seiner ewigen Herrlichkeit, wird uns, die wir eine kurze Zeit leideil, vollenden, stärken

lind auf festen Grund stellen. Ihm sei die Ehre und Herrschaft von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen." H

In Folge der Vollmachten, welche unser hl. Vater Pins IX. Uns ver-

liehen, wonach Wtr befugt sind, den Gläubigen unseres Bisthnms den Fleisch-

genuß an denjenigen Samstagen, die nicht eigentliche Fasttage sind, zu gestatten,

gewähren wir anmit diese besagte Dispense, gültig auf ein Jahr vom Tag

an ihrer Verkündigung in den Pfarreien. Wir fügen aber die Ermahnung

-) I. Petri d, S—11.
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bei, daß man diese Milderung eines allgemeinen Kirchengebotes durch Ver-

richtung guter Werke auszugleichen suche.

Bezüglich der Beobachtung der vierzigtägigen heiligen Fastenzeit wollen

Wir hiemit verordnet haben und verordnen wie folgt:

I. Gestützt auf jene außerordentlichen Vollmachten, welche, wie schon

früher, der apostolische Stuhl Uns eingeräumt hat, und in Anbetracht der

Zeitumstände gestatten Wir während der Fastenzeit, mit Ausnahme des Ascher-

Mittwochs, des Fronfastenmittwochs, der Freitage und Samstage, sowie der

vier letzten Tage der Charwoche, den Gebrauch von Fleischspeisen, jedoch nur
einmal des Tages.

Der Sonntag ist von: Fasten- und Abstinenzgebvt gänzlich allsgenommen;

nur ist die Vermischung von Fischen und Fleischspeisen bei der gleichen Mahl-
zeit all den Sonntagen der Fastenzeit, ganz gleich wie an den übrigen Tagen

derselben, untersagt.

Denjenigen Persollen, welchen aus Grund ihrer Dürftigkeit eine ausge-

dehntere Dispense nöthig sein sollte, können ihre Beichtväter, die wir hiefür
eigens bevollmächtigen, solche Dispense ertheilen.

Wir verleihen die gleiche Dispensvvllmacht in Bezug auf die Armen,
wie in Hinficht auf andere Fälle, auch den Hochw. Herren bischöflichen Com-

missarien, Dekanen und Pfarrern, jedem im Umkreis seines Jurisdictions-
gebietes.

Alle diejenigen, welche von diesen Milderungen Gebrauch machen, sind

gehalten, einmal in der Woche einen Kranken oder Gefangenen zu besuchen,

oder ein Almosen zu geben, oder fünf Vater Unser und Ave Ataria zu beten

oder dem Hochwürdigsten Gut einen andächtigen Besuch abzustatten.

II. All allen Mittwochen und Freitagen der Fastenzeit (mit Ausnahme
des Aschermittwochs und des Charfreitags) ist das Hochwürdigste Gut wäh-
rend der Pfarrmesse auszusetzen und mit demselben, nach vollendeter Messe

und geschehener Abbetung von fünf Vater unser und Ave Maria nebst der

Lanretanischen Litanei, der Segen zu ertheilen. fWir ermächtigen die HH.
Dekane, denjenigen Pfarrherren, welche bezüglich der obgenannten Tage eine

Abänderung wünschen, solche zu gewähren.)

Wir laden alle Hochw. Geistlichen unserer Diözese ein, im hl. Meßopfer
mit der speziellen Intention stets auch die Meinung zu verbinden, daß der Herr
seine hl. Kirche, im Allgemeinen wie in Bezug alls nnser Bisthum, baldigst aus

der betrübnißvollen Verfolgung Heralls in den Port des Friedens einführen wolle.
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Ber den Abendandachten in der Kirche an Sonn- und Feiertagen während

der Fasten soll der Rosenkranz für die gegenwärtigen Anliegenheiten unseres

Bisthums verrichtet werden.

Wir ertheilen einen Ablaß von 40 Tagen jedesmal den Gläubigen, welche

einer der oben bezeichneten Andachtsübungen beiwohnen.

III. In der hl. Messe soll während der hl. Fastenzeit, mit Ausnahme der

Feste I und II, Klasse, vor der Collecte pro noch diejenige All lolllm-
àn 8àì8inn (6 Nàg. volivu Ali tollmàm Llllimmu) beigefügt werden;

nach Ostern bleibt sür erstere allein die Verpflichtung fortbestehen.

IV. Zur Erfüllung der Pflicht der österlichen Communion bestimmen

Wir die Zeitfrist vom vierten Fastensonntag oder 23. März an bis zum

zweiten Sonntag nach Ostern oder den 27. April, einschließlich.

V. Gegenwärtiges Fastenmandat soll nach Gebrauch in allen Pfarrkirchen

Unseres Bisthums während des Pfarrgottesdienstes verkündet werden.

Gegeben in unserer Residenz zu So loth urn, den 45. Februar 4873.

Wo staatliche Hindernisse entgegenstehen, mögen doch diese SchlußdiSpositionen, wenn ersorderlich ohne

Datum und Unterschrift, den Gläubigen mitgetheilt werden.

Druck von B, Schwcn di m a nn.


	

